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Kantonsgericht St. Gallen

[. Zivilkammer

Entscheid vom 9. August 2024

BO.2023.26-29-K1 (OV.2020.8-11; LZ.2021.4-7)

Klagerin, Berufungshbeklagte und
Anschlussberufungsklagerin,

vertreten von Rechtsanwalt F.,

gegen
1. B,
2. C,,
3. D,
4. E.,

Beklagte, Berufungsklager und
Anschlussberufungsbeklagte,

alle vertreten von Rechtsanwalt G.

Erbrecht



Antrage vor Kreisgericht

a)

der Kladgerin (gemass Klage; erganzt an Schranken)

Es sei festzustellen, dass die Klagerin im Nachlass des Erblassers Erbenstellung hat.

Die Beklagten seien je einzeln zu verpflichten, der Klagerin vollsténdige und wahr-
heitsgetreue Auskunft zu erteilen

a) Uber die vom Erblasser zu seinen Lebzeiten an sie ausgerichteten unentgeltli-
chen oder teilweise unentgeltlichen Zuwendungen, Schenkungen und Erbvorbe-
zige;

b) Uber die von ihnen zwischen dem Datum des Todes des Erblassers und dem
Beginn der amtlichen Erbschaftsverwaltung vorgenommenen Verfiigungen tber
die Nachlassaktiven und die Begrtindung von Nachlasspassiven, sowie die To-
desfallkosten;

c) uber das vorgefundene Bargeld und die vorgefundenen Wertsachen,

alles mit Edition der beziglichen Akten, Dokumente, sonstigen Unterlagen und Bele-
ge.

Ziff. 3 des klagerischen Rechtsbegehrens wird als gegenstandslos zurtickgezogen.

Es sei festzustellen, dass sich der Nettonachlass des am xx.yy.2014 verstorbenen
Erblassers per xx.yy.2019 auf einen Wert von mindestens Fr. 1'756'590.74 belauft
und sich wie folgt zusammensetzt:

A) Aktiven
a) Privatkonto Raiffeisenbank H.
(vormals Raiffeisenbank 1.),
IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX X Fr. 37'563.51

b) Liegenschaftskonto Strasse 1 Raiffeisenbank
Region H., IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX X Fr. 26'900.14

c) Liegenschaftskonto Strasse 2 Raiffeisenbank Region
H., IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX X Fr. 53'957.79

d) Darlehensrickforderung gegen P.,
Strasse 3, 69, S. Fr. 40'000.00

e) Darlehensrickforderung gegen O., Strasse 4, 5,
T. Fr. 13'700.00

f)  Liegenschaft Strasse 1, 48+50, U.
(Antrag auf Schatzungsexpertise) Fr. 968'000.00

g) Liegenschaft Strasse 2, V.
(Antrag auf Schatzungsexpertise) Fr. 1'448'000.00
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h) 4 Autoeinstellplatze Liegenschaft Strasse 2
(Antrag auf Schatzungsexpertise)

i) Mietzinsforderung gegen Frau M.
Fr. 950.00/Mt. (3,5-Zi-Maisonette-Whg, 48)
XX.yy.2014 bis xx.yy.2019,
66 Monate a Fr. 950.00

i)  Ruckforderung gegen Beklagte fur Kaufpreiserlos
Mercedes

k)  Rulckforderung gegen Beklagte fur Kaufpreiserlos
Roller Suzuki

1) Ruckforderung gegen Beklagte flr Anwaltskosten-
vorschuss

m) Nachforderung fur Mietzinsen gegen N.

n)  Steuerrtckforderung gegen Kanton W.
(Edition durch Willensvollstrecker)

0) Fischzucht
(Antrag auf Schatzungsexpertise)

p) Voliere, Papageienzucht
(Antrag auf Schatzungsexpertise)

q) Stallungen, Pferde, Fahrhabe
(Antrag auf Schatzungsexpertise)

r)  Bargeld
s) Hausrat

t) Gold, Schmuck

Total Aktiven vorlaufig
B) Passiven
a) Hypothek Strasse 1
b) Hypothek Strasse 2
Total Hypothekarschulden

c) Rickstellungen Honorar Willensvollstrecker/
Erbschaftsverwalter fiir 2. Semester 2019

Total Passiven

BO.2023.26-29-K1

Fr. 120'000.00

Fr. 62'700.00

Fr. 3'900.00

Fr. 3'000.00

Fr. 2'000.00

Fr. 10'153.30

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Fr. 2'789'874.74

Fr. 650'000.00

Fr. 380'000.00

Fr. 1'030'000.00

Fr. 3'284.00

Fr. 1'033'284.00
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5. Es sei festzustellen, dass die Klagerin zu einem Zweitel und die Beklagten je zu ei-
nem Achtel am Nettonachlass berechtigt sind.

6. Eventualiter:

a) Es sei festzustellen, dass der Pflichtteil der Klagerin im Nachlass des Erblassers
einen Viertel betragt und die Klagerin demzufolge einen Anspruch auf einen
Viertel am Nachlass per Todestag hat.

b) Die Erbquoten der Beklagten von je einem Viertel geméss dem Testament des
Erblassers vom xx.yy.2001 seien um je einen Sechzehntel herabzusetzen.

7. Die Liegenschaft Strasse 2 sowie die 4 Auto-Einstellplatze seien auf dem Weg der
offentlichen Versteigerung unter Uberbindung der Grundpfandschuld von
Fr. 650'000.00 und laufenden Zinsen zu veraussern und der Netto-Versteigerungs-
erlds sei im rechnerischen Betrag des Erbanteils der Klagerin dieser zuzuweisen. Im
Uberschiessenden Betrag sei der Nettoerlés den Beklagten zu gleichen Teilen zuzu-
weisen.

8. Eventualiter: Die Liegenschaft Strasse 1, 48+50, sei auf dem Weg der 6ffentlichen
Versteigerung unter Uberbindung der Grundpfandschuld von Fr. 380'000.00 und lau-
fenden Zinsen zu veraussern und der Netto-Versteigerungserlés sei im rechnerischen
Betrag des Pflichtteils der Klagerin dieser zuzuweisen. Im tberschiessenden Betrag
sei der Nettoerlos den Beklagten zu gleichen Teilen zuzuweisen.

9. Der Fischweiher samt Fischbesatz,
die Voliére samt Papageien,
die Stallungen samt Pferde und Fahrhabe,

seien den jeweiligen beklagten Betreibern auf Anrechnung an ihren Erbanteil zum
Schéatzwert zuzuteilen.

10. Die ubrigen Aktiven und Passiven des Nachlasses seien den Beklagten zu gleichen
Teilen — unter Berticksichtigung der Naturalzuteilungen gemass Ziff. 9 — zuzuweisen.

11. Die gemass Art. 22 Abs. 2 StG seit dem Todestag des Erblassers durch die Erben-
gemeinschaft an Kantone, Gemeinden und Bund bezahlten direkten Einkommens-
und Vermogenssteuern seien im Verhaltnis der Erbteile (bzw. Pflicht- und Erbteile)
zwischen den Parteien abzurechnen.

12. Alles unter solidarischen Kosten- und Entschadigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten.

b) der Beklagten (geméss Klageantwort)

Die Klage sei abzuweisen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolge.
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Entscheid Kreisgericht H., 3. Abteilung, vom 30. Marz 2023
1. Es wird festgestellt, dass die Kléagerin am noch unverteilten Nachlass des am
xX.yy.2014 verstorbenen J., geboren am xx.yy.1944, von X., Erbenstellung hat.

2. Es wird festgestellt, dass der noch unverteilte Nachlass des am xx.yy. 2014 verstor-
benen J., geboren am xx.yy.1944, von X., aus

den folgenden Konti:
o Privatkonto Raiffeisenbank H., IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX XXXX X
o Liegenschaftskonto Strasse 1 Raiffeisenbank H., IBAN CHXX XXXX XXXX XXXX
XXXX X
o Liegenschaftskonto Strasse 2 Raiffeisenbank Region H., IBAN CHxX Xxxx
XXXX XXXX XXXX X;
- der Liegenschaft Strasse 1, 48+50, U. (inkl. darauf lastende Hypothekarschuld);
- der Liegenschaft Strasse 2, V. (inkl. darauf lastende Hypothekarschuld);
- vier Autoeinstellplatzen Liegenschaft Strasse 1;
- dem Kaufpreiserlés Mercedes;
- dem Kaufpreiserlds Roller Suzuki;
- der Ruckforderung der Erbmassen gegen die Beklagten fuir den Anwaltskosten-
vorschuss von Fr. 2'000.00;
- der Darlehensriuckforderung gegen P.;
- der Darlehensrtckforderung gegen O.;
- der Nachforderung fiir Mietzinsen gegen N.;
- einer Steuerriickforderung gegen den Kanton W.;
- dem sich im Zeitpunkt des Todes im Eigentum des Erblassers befindenden Bar-
geld, Hausrat, Gold und Schmuck; sowie
- einer Rickstellung fir das Honorar des Willensvollstreckers/Erbschaftsverwalters
fur das 2. Semester 2019

besteht und an diesem Nachlass die Klagerin zur Hélfte und die Beklagten zu je ei-
nem Achtel partizipieren.

3. Die Beklagten werden verpflichtet, der Klagerin innert 30 Tagen seit Rechtskraft die-
ses Entscheides umfassend Auskunft zu erteilen Gber

- die vom Erblasser zu seinen Lebzeiten an sie ausgerichteten unentgeltlichen oder
teilweise unentgeltlichen Zuwendungen, Schenkungen und Erbvorbeziige;

- die von ihnen zwischen dem Datum des Todes des Erblassers und dem Beginn
der amtlichen Erbschaftsverwaltung vorgenommenen Verfigungen lber die Nach-
lassaktiven und die Begriindung von Nachlasspassiven sowie die Todesfallkosten;

- das dem Erblasser gehdrende und nach seinem Tod vorgefundene Bargeld und
die vorgefundenen Wertsachen.

4. Die Klage wird betreffend Ziff. 3 der Rechtsbegehren der Klagerin (Verpflichtung des
Beklagten zur Gewahrung der Einsicht in das steueramtliche Nachlassinventar) als
gegenstandslos abgeschrieben.

5. Im Ubrigen wird die Klage derzeit abgewiesen.

BO.2023.26-29-K1
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6. Die Gerichtskosten bestehend aus

Entscheidgebiuhr Verfahren OV.2020.8 bis 11 (total) Fr. 18'000.00
Entscheidgebiihr Verfahren LZ.2021.4 bis 7 (total) Fr. 500.00
Kosten des Schlichtungsverfahrens Fr. 700.00
Total Fr. 19'200.00

haben die Klagerin und die Beklagten hinsichtlich der Entscheidgebiihr des Verfah-
rens OV.2020.8 bis 11 sowie des Schlichtungsverfahrens je zur Halfte, mithin in ei-
nem Betrag von Fr. 9'350.00 zu bezahlen. Die Beklagten haften solidarisch.

Die Entscheidgebiihr fur die Verfahren betreffend Sicherheitsleistung (Geschaftsnr.
LZ.2021.4 bis 7) haben die solidarisch haftenden Beklagten zu bezahlen.

Erhoben wird die Entscheidgebuhr fir das Hauptverfahren von Fr. 18'000.00 sowie
die Entscheidgebuhr fur die Verfahren betreffend Sicherheitsleistung von Fr. 500.00
unter Verrechnung mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 54'000.00 bei der
Klagerin. Der Klagerin wird fur Fr. 9'850.00 das Ruickgriffsrecht auf die Beklagten ein-
geraumt. Die Beklagten haften solidarisch.

Die Gerichtskasse wird angewiesen, der Klagerin den nicht verrechneten Anteil des
Kostenvorschusses, mithin einen Betrag von Fr. 35'500.00 nach Eintritt der Rechts-
kraft dieses Entscheides zurtickzuerstatten.

7. Die Beklagten haben die Klagerin unter solidarischer Haftbarkeit fir die Parteikosten
in den Verfahren betreffend Sicherheitsleistung (Geschaftsnr. LZ.2021.4 bis 7) mit Fr.
2'527.45 (inkl. Barauslagen und MWST) zu entschadigen.

Im Hauptverfahren werden keine Parteikosten verlegt.

Antrage vor Kantonsgericht

a) der Beklagten (gemass Berufung)

1. Ziff. 1, 2, 3 und 6 des Urteils des Kreisgerichts H., 3. Abteilung, vom 30.03.2023 sei-
en aufzuheben;

2. Die Klage sei vollumfanglich abzuweisen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

b) der Klagerin (gemass Berufungsantwort und Anschlussberufung)

A. zur Berufung
1. Die Berufung sei abzuweisen.

2. Unter Kosten- und Entschadigungsfolge.
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c)

zur Anschlussberufung

Ziff. 2 des angefochtenen Urteils sei insofern zu erganzen, als der Klagerin und Beru-
fungsbeklagten die Mdglichkeit vorzubehalten ist, ihre Behauptungen und Beweise
zum Nachlassbestand aufgrund der von den Beklagten und Berufungsklagern erhal-
tenen Auskinfte zu ergénzen.

Ziff. 5 des angefochtenen Urteils sei insoweit aufzuheben, als damit die Herabset-
zungsklage der Klagerin und Berufungsbeklagten — derzeit — abgewiesen wird.

a) Ziff. 6 des angefochtenen Urteils sei insofern aufzuheben, als die Gerichtskosten
von Fr. 18'700.00 fur das erstinstanzliche Hauptverfahren und das Schlichtungsver-
fahren der Klagerin und Berufungsbeklagten zur Haélfte auferlegt werden und ihr An-
spruch auf Parteientschadigung abgewiesen wird.

b) Die erstinstanzlichen Gerichtskosten von Fr. 18'700.00 seien der Klagerin im
Umfang von 10%, somit Fr. 1'870.00, aufzuerlegen.

c) Es seider Klagerin fir das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschadigung
von 80% der tarifgeméssen Entschadigungssumme zuzusprechen.

Unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

der Beklagten (geméass Anschlussberufungsantwort)

Die Anschlussberufung sei abzuweisen;

unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

BO.2023.26-29-K1
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Erwagungen

1. Am xx.yy.2013 kam es in YY. zu einer Eheschliessung zwischen J. und A. Rund
ein Jahr spater, am xx.yy.2014, verstarb J. (nachfolgend: Erblasser) infolge eines Unfalls
wahrend eines Ferienaufenthaltes in XX. Als Nachkommen hinterliess er B., C. und D.
sowie E. (vgl. klag.act. 2 und 5). Am xx.yy.2017 wurde diesen sowie A. das handschriftli-
che Testament des Erblassers vom xx.yy.2001 eréffnet (vgl. klag.act. 9). Am xx.yy.2019
erfolgte die Eintragung der Anerkennung der Eheschliessung zwischen dem Erblasser
und A. in das schweizerische Personenstandsregister (vgl. klag.act. 12). Willensvollstre-
cker im Nachlass des Erblassers ist dessen Bruder, K. (vgl. klag.act. 3; bekl.act. 22 f.).

Das Amtsnotariat L. ordnete zudem eine Erbschaftsverwaltung an (vgl. klag.act. 8).

2. Am 26. Oktober 2020 reichte A. (nachfolgend: Klagerin) Klage gegen B., C., und
D. sowie E. (nachfolgend: Beklagte) beim Kreisgericht H. mit den eingangs erwéhnten
Rechtsbegehren ein (vi-act. 1; nachfolgend: Klage). Mit Klageantwort vom 10. Marz 2022
beantragten die Beklagten die vollumféangliche Abweisung der Klage (vi-act. 24; nachfol-
gend: Klageantwort). Am 27. Juni 2022 folgte die Replik (vi-act. 32; nachfolgend: Replik)
und am 24. Oktober 2022 die Duplik (vi-act. 40; nachfolgend: Duplik). Die Hauptverhand-
lung fand am 30. Méarz 2023 statt (vi-act. 43). Gleichentags féllte das Kreisgericht (nach-
folgend: Vorinstanz) den eingangs wiedergegebenen Entscheid (den Parteien zugestellt
mit Kurzbegriindung: vgl. vi-act. 46). Der Versand des ausfiihrlich begriindeten Ent-

scheids erfolgte am 13. Juli 2023 (vi-act. 50; nachfolgend: vi-Entscheid).

3. Gegen diesen Entscheid erhoben die Beklagten mit Eingabe vom 12. September
2023 Berufung beim Kantonsgericht mit den eingangs wiedergegebenen Rechtsbegehren
(B/1; nachfolgend: Berufung). Mit Berufungsantwort vom 23. November 2023 verlangt die
Klagerin die kostenfallige Abweisung der Berufung und stellt anschlussberufungsweise
die eingangs aufgefiihrten Rechtsbegehren (B/9; nachfolgend: Berufungsantwort/An-
schlussberufung). Die Anschlussberufungsantwort der Beklagten, mit welchen sie die
kostenféllige Abweisung der Anschlussberufung beantragen, datiert vom 15. Januar 2024
(B/12; nachfolgend: Anschlussberufungsantwort). Am 16. Januar 2024 tGbermittelte die
verfahrensleitende Richterin der Klagerin die Anschlussberufungsantwort mit dem Hin-
weis, dass eine allféllige Stellungnahme zur Wahrung des rechtlichen Gehérs innert einer

Frist von zehn Tagen einzureichen ware. Zugleich teilte sie den Parteien mit, dass ein
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zweiter Schriftenwechsel und eine Verhandlung nicht vorgesehen seien und vorbehaltlich
eines allfalligen Beweisverfahrens voraussichtlich aufgrund der Akten entschieden werde
(B/14). Mit Eingabe vom 28. Februar 2024 erstattete die Klagerin eine weitere Stellung-
nahme (B/18); hierzu &usserten sich die Beklagten mit Eingabe vom 13. Méarz 2024
(B/21). Mit Schreiben vom 22. Méarz 2024 verzichtete die Klagerin auf eine weitere Stel-
lungnahme (B/24).

1. Die von Amtes wegen zu prifenden Prozessvoraussetzungen fur das Berufungs-
verfahren sind grundsatzlich erflllt (Art. 59 f., Art. 308 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 sowie

Art. 311 Abs. 1 ZPO). Unter Vorbehalt der Ausfiihrungen in E. IIl.4.b und 111.6 hiernach ist
auf die Berufung und die Anschlussberufung einzutreten. Fir deren Beurteilung zustandig
ist die I. Zivilkammer des Kantonsgerichts (Art. 16 Abs. 1 EG-ZPO; Art. 14 Abs. 1 lit. b
GO).

2. Mit der Berufung nach Art. 308 ff. ZPO kdnnen die unrichtige Rechtsanwendung
und/oder die unrichtige Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden. Die Beru-
fungsklagerin trifft dabei eine Begriindungspflicht (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Sie hat sich
sachbezogen mit dem Entscheid der Vorinstanz auseinanderzusetzen und unter Bezug-
nahme auf die erstinstanzlichen Erwagungen im Einzelnen darzulegen, warum dieser in
den angefochtenen Punkten unrichtig sein soll. In der Berufungsschrift lediglich auf Vorak-
ten zu verweisen und/oder pauschale Kritik am vorinstanzlichen Entscheid zu Giben oder
bloss das zu wiederholen, was bereits vor der Vorinstanz vorgebracht wurde, genigt
nicht. Die Berufungsklagerin hat insbesondere mittels klarer und sauberer Verweisungen
auf die Ausfiihrungen vor der Vorinstanz zu zeigen, wo sie die ihrer Ansicht nach massge-
benden Behauptungen erhoben und die entsprechenden Beweismittel dazu aufgefihrt
hat. Zudem ist aufzuzeigen, inwiefern die Korrektur einer geriigten Sachverhaltsfeststel-
lung fUr den Ausgang des Verfahrens entscheidend ist. Fehlt eine hinreichende Begriin-
dung, hat dies zur Folge, dass auf die Berufung nicht einzutreten ist (BGE 138 Ill 374

E. 4.3.1; HUNGERBUHLER/BUCHER, Dike-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 311 N 37 ff.; REETZ/
THEILER, in: Sutter-Somm/Hasenbohler/Leuenberger, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 311

N 36 ff.; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, 2013, Art. 311 N 82 ff.; SEILER, Die Berufung nach ZPO,
2013, N 893 ff.). Eine nicht gerade ungenigende, aber in der Substanz mangelhafte Be-
grundung erfasst zwar nicht die Eintretensfrage, kann sich jedoch bei der materiellen Be-

urteilung zum Nachteil der Berufungsklagerin auswirken (REETZ/THEILER, ZPO Komm.,
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Art. 311 N 36; SEILER, a.a.0., N 898). Ungeachtet der Begrindungspflicht gilt der Grund-
satz, dass das Recht von Amtes wegen anzuwenden ist, auch im Rechtsmittelverfahren,
weshalb die Berufungsinstanz in rechtlicher Hinsicht nicht auf die Prifung geltend ge-
machter Rechtsverletzungen beschrankt ist (Art. 57 ZPO; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

Art. 311 N 94; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. Aufl.,
N 4.52, 12.41; SEILER, a.a.0., N 893).

3. Im Berufungsverfahren werden neue Tatsachen und/oder Beweismittel nur noch
berticksichtigt, wenn sie ohne Verzug vorgebracht werden und trotz zumutbarer Sorgfalt
nicht schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (Art. 317 Abs. 1 ZPO). Die zu-
mutbare Sorgfalt setzt voraus, dass jede Partei im erstinstanzlichen Verfahren den Sach-
verhalt sorgféltig und umfassend darlegt und alle Elemente vorbringt, die zum Beweis der
erheblichen Tatsachen geeignet sind (BGer 5A_695/2012 E. 4.2.1; BGer 5A_739/2012

E. 9.2.2). Die Partei, welche vor der Berufungsinstanz das Novenrecht beanspruchen will,
hat substantiiert darzulegen und zu beweisen, dass die genannten Voraussetzungen (ku-
mulativ) erfillt sind (BGer 5A_920/2020 E. 7.1.4; REETZ/HILBER, ZPO Komm., 3. Aufl.,
Art. 317 N 34). Nicht unter das Novenrecht fallen neue Vorbringen rechtlicher Art. Solche
sind (im Rahmen des ordentlichen Ganges des Berufungsverfahrens) jederzeit und vor-
aussetzungslos zulassig. Dies ergibt sich aus dem Grundsatz der Rechtsanwendung von
Amtes wegen. Schliesslich sind auch Zugestandnisse oder Einschrankungen der Begeh-
ren unabhéngig der Novenbeschrankung zuzulassen (LEUENBERGER/UFFER-TOBLER,
a.a.0., N 11.109; SEILER, a.a.0., N 1278 ff.; REETZ/HILBER, ZPO Komm., Art. 317 N 26).

Auf die Zulassigkeit allfalliger Noven ist — soweit fuir den Entscheid relevant — nachfolgend

im entsprechenden Sachzusammenhang einzugehen (vgl. E. lll.1 hiernach).

4, Gemass dem aus dem Anspruch auf rechtliches Gehor fliessenden sogenannten
Replikrecht ist eine Partei berechtigt, von jeder dem Gericht eingereichten Stellungnahme
der Gegenseite Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu aussern, und zwar unabhangig da-
von, ob die Stellungnahme neue Tatsachen oder Argumente enthalt und ob sie das Ge-
richt tatséchlich zu beeinflussen vermag. Dieses Replikrecht fihrt dazu, dass eine Beru-
fungsklagerin nach Erstattung der Berufungsantwort zu den darin gemachten Ausfihrun-
gen selbst dann Stellung beziehen darf, wenn das Gericht weder einen zweiten Schrif-
tenwechsel noch eine Verhandlung angeordnet hat. Allerdings wird eine solche Stellung-
nahme inhaltlich nur soweit berticksichtigt, als sie Ausfihrungen enthalt, die nicht schon
friher hatten vorgebracht werden kdnnen und missen. Dabei hat sich die Berufungskla-

gerin unverziglich zu dussern und, weil es nicht Aufgabe des Gerichts ist, danach zu for-
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schen, darzutun, inwiefern der Gehdrsanspruch die weitere Eingabe rechtfertigt. Die Rep-
lik darf im Ubrigen nicht dazu verwendet werden, die Berufung zu erganzen oder zu ver-
bessern (BGE 142 11l 413 E. 2.2.4; BGE 142 11l 48 E. 4.1.1; BGE 139 1 189 E. 3.2;

BGE 137 1 195 E. 2.3.1; vgl. auch REETZ/HILBER, ZPO Komm., Art. 316 N 8, 45 sowie

Art. 317 N 12, 25; LEUENBERGER/UFFER-TOBLER, a.a.0., N 4.63).

Auf diese Grundsatze ist, sofern flr den Ausgang des vorliegenden Verfahrens relevant,
im entsprechenden Sachzusammenhang zurtickzukommen (vgl. E. 111.2.d sowie Ill.4.d/cc/

eee).

Eheunqiiltigkeit

1.a/aa) Die in YY. geschlossene Ehe zwischen dem Erblasser und der Klagerin sollte im
Jahr 2014 in der Schweiz anerkannt und in das Personenstandsregister eingetragen wer-
den (klag.act. 6). Dagegen wehrten sich die Beklagten unter Ausschopfung des (verwal-
tungsrechtlichen) Instanzenzugs erfolgslos. Nach Rechtskraft des Entscheids des Verwal-
tungsgerichts L. vom 25. Oktober 2018 betreffend Anerkennung bzw. Eintragung einer in
YY. geschlossenen Ehe (klag.act. 11) wurde die Eheschliessung am xx.yy.2019 im Per-

sonenstandsregister beurkundet (klag.act. 12).

bb) Eine Eheunglltigkeitsklage (als Gestaltungsklage) kann von jedermann erhoben
werden, der ein Interesse an der Unguiltigerklarung hat (Art. 106 ZGB; BSK ZGB |I-GEISER,
7. Aufl., Art. 106 N 4 ff.). Die Beklagten haben die Eheungtiltigkeit in der vorliegenden
erbrechtlichen Streitigkeit bloss vorfrageweise aufgeworfen. Sie sind der Ansicht, es sei
von der Unglltigkeit der Eheschliessung auszugehen, folglich der Kléagerin keine Erben-
stellung zukomme und die Klage abzuweisen sei (Berufung, S. 3 ff.; Klageantwort, S. 2 ff.;
Duplik, S. 2). Die Klagerin hélt eine vorfrageweise Prifung der Eheungultigkeit fir unzu-
lassig (vgl. Berufungsantwort/Anschlussberufung, S. 8; Replik, S. 3). Die Vorinstanz liess
die Zulassigkeitsfrage offen, da sie zum Schluss kam, die Beklagten wiirden einen Ehe-
unguiltigkeitsgrund ohnehin nicht zu beweisen vermdgen (vi-Entscheid, S. 17). Die Zuls-
sigkeit der vorfrageweisen Priifung der Eheunguiltigkeit darf zwar bezweifelt werden (vgl.
BGer 5A 238/2023 [zur Publikation vorgesehen] E. 7.2 betreffend Vaterschaftsklage bzw.

Vorfragen im Zusammenhang mit einer Gestaltungsklage), eine abschliessende Beur-
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teilung eribrigt sich indessen, da, wie die Ausfiihrungen hiernach zeigen, die Beklagten

mit ihren Vorbringen ohnehin nicht durchdringen.

b/aa) Eine Ehe kann nur aus einem der in Art. 105 ZGB abschliessend aufgefiihrten
Griinde fur ungultig erklart werden (KUKO ZGB-BUCHLER/BR0OZz0O, 2. Aufl., Vor Art. 104-
110 N 3und Art. 104 N 1; KELLER, CHK-ZGB, 4. Aufl., Art. 104 N 2). Ob einer dieser Un-
gultigkeitsgriinde vorliegt, pruft das Gericht im Rahmen der eingeschrankten Untersu-
chungsmaxime von Amtes wegen (Art. 294 Abs. 1i.V.m. Art. 277 Abs. 3 ZPO; BSK ZPO-
BAHLER, 3. Aufl., Art. 277 N 3; DOLGE, Dike-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 277 N 6 f.; SUTTER-
SomMM/GuUT, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 277 N 7 ff.). Die Prifungspflicht beschrankt sich
jedoch auch in Anwendung dieser Maxime auf die vorgebrachten Tatsachen, die Ermitt-
lung des Sachverhalts verbleibt (insb. bei anwaltlicher Vertretung) in der Verantwortung
der Parteien. Bevor ein Gericht Beweismittel abnimmt und den strittigen Sachverhalt fest-
stellt, bedarf es entsprechender Behauptungen der Parteien; der tatsachliche Prozessstoff
ist mithin auch unter der Geltung des eingeschrankten Untersuchungsgrundsatzes zu-
nachst schliissig und so substantiiert darzulegen, dass dartiber Beweis erhoben werden
kann, wobei neue Tatsachen und Beweismittel erstinstanzlich bis zur Urteilsberatung vor-
gebracht werden kénnen. Ein Tatsachenvortrag gilt als schllissig, wenn er bei Unterstel-
lung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulésst (vgl. Art. 229

Abs. 3 ZPO; BGE 141 Il 569 E. 2.3; BGE 128 Il 411 E. 3.2.1; BGer 4A 292/2021

E. 2.1.2; BGer 4A_446/2020 E. 2; BGer 4A_703/2016 E. 7, nicht publ. in: BGE 143 Il 344;
BGer 5A_111/2014 E. 4.2; BGer 4C.11/2006 E. 2.2; SUTTER-SOMM/SEILER, CHK-ZPO,
2021, Art. 55 N 15). Die Beweislast fiir das Vorliegen eines Unglltigkeitsgrundes tragen
die Beklagten (zutreffend vi-Entscheid, S. 15). Im Rechtsmittelverfahren trifft sie sodann
auch im Anwendungsbereich der Untersuchungsmaxime eine Begriindungspflicht, der
zufolge darzulegen ist, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid fehlerhaft sein soll; neue
Vorbringen sind nur noch gemass Art. 317 Abs. 1 ZPO zulassig (BGE 138 Il 374 E. 4.3.1;
BGer 5A_800/2019 E. 5.1; vgl. E. 11.2 f. hiervor).

bb) Der Eheungultigkeitsgrund nach Art. 105 Ziff. 4 ZGB ist erfillt, wenn eine Schein-
ehe vorliegt, die mit der Absicht der Umgehung der Bestimmungen Uber die Zulassung
und den Aufenthalt von Auslanderinnen und Ausl&ndern eingegangen wurde. Wurden mit
der Scheinehe andere Zwecke, wie etwa sozialversicherungsrechtliche oder erbrechtliche,
verfolgt, sind die Voraussetzungen dieses Eheungiiltigkeitsgrundes nicht gegeben (vgl.
BGer 5A_413/2022 E. 3; BSK ZGB I-GEISER, Art. 105 N 14 ff.). Weiter kann die Eheungiil-
tigkeit darin griinden, dass die Ehe gegen den Willen mindestens einer der beteiligten

Personen geschlossen wurde, demnach eine Zwangsehe gemass Art. 105 Ziff. 5 ZGB
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vorliegt. Dass eine nahe und erhebliche Gefahr fir das Leben, die Gesundheit oder die
Ehre angedroht wurde, ist nicht erforderlich; weniger massive Formen der Druckausiibung
sind hinreichend. So sei auch die Androhung einer sozialen Ausgrenzung denkbar und
der angedrohte ernstliche Nachteil soll sich auch aus den Umstanden ergeben kénnen
und misse nicht explizit erfolgen (BBl 2011 S. 2185 ff., 2215; kritisch: BSK ZGB |I-GEISER,
Art. 105 N 17 ff.). Die Druckausubung muss jedenfalls so intensiv gewesen sein, dass
mindestens ein Ehegatte keine echte Wahlmdoglichkeit gehabt hatte, sich flr oder gegen
die Ehe zu entscheiden, das heisst der Willensfreiheit beraubt war (BBl 2011 S. 2185 ff.,
2215; BSK ZGB I-GEISER, Art. 105 N 17 ff.; KELLER, CHK-ZGB, Art. 105 N 6; KUKO ZGB-
BUCHLER/BROZZO, Art. 105 N 8 f.).

c) Die Vorinstanz verwies im angefochtenen Entscheid auf den Verhandlungsgrund-
satz gemass Art. 55 Abs. 1 ZPO und meinte insbesondere, die Ausfiihrungen der Beklag-
ten zum angeblich fehlenden freien Willen der Klagerin zur Eheschliessung wiirden sich
auf die Behauptung beschrénken, die Klagerin habe die Formalitaten der Eheschliessung
in R. (YY.) auf Druck und in Abhéngigkeit ihres "Clans" liber sich ergehen lassen. Die
Beklagten wirden jedoch nicht darlegen, wie die Klagerin unter Druck gesetzt bzw. was
ihr im Falle der Weigerung, den Erblasser zu heiraten, angedroht worden sein soll. Eben-
so wenig werde dargelegt, von wem konkret und in welcher Form dieser Druck ausgeibt
worden sein soll bzw. um was fur einen "Clan" es sich dabei genau handeln und in wel-
chem Zusammenhang dieser mit der Kl&gerin gestanden haben soll. Indem die Beklagten
lediglich die pauschale Behauptung aufstellen wiirden, die Klagerin sei unter Druck ge-
setzt worden, ohne dies zu konkretisieren, kdmen sie, so die Vorinstanz, bereits der ihnen
obliegenden Behauptungs-, vor allem aber der Substantiierungspflicht nicht nach. Ge-
mass Vorinstanz ertibrige sich daher auch die Abnahme weiterer Beweise, hamentlich die
von den Beklagten beantragte Befragung der Klagerin, da bereits das eigentliche Beweis-
thema nicht entsprechend eingegrenzt werden kénne. Die Vorinstanz folgerte, die Beklag-
ten wirden nicht nachzuweisen vermdgen, dass ein Eheunguiltigkeitsgrund gemass

Art. 105 Ziff. 5 ZGB vorliege bzw. sei ein solcher schon gar nicht rechtsgentiglich behaup-
tet worden. Es sei damit auf die Eintragung im schweizerischen Personenstandsregister
abzustellen. Als Ehefrau des Erblassers sei die Klagerin gesetzliche Erbin (vi-Entscheid,
S. 15 ff.).

d) Die Beklagten meinen, der angefochtene Entscheid strapaziere Art. 55 ZPO i.V.m.
Art. 105 ZGB (Berufung, S. 2) und wiederholen sodann ihren bereits erstinstanzlich einge-
nommenen Standpunkt, wonach die Klagerin unter dem Druck ihres Clans, vermittelt

durch den Chef Q., gestanden habe, die Heirat einzugehen. Zur Zwangsausiibung sei, so
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die Beklagten, die Parteibefragung der Klagerin beantragt worden, weil der ausgelbte
Druck nicht genauer umschrieben werden kénne. Im Anwendungsbereich von Art. 105
Ziff. 5 ZGB genuge die Androhung einer sozialen Ausgrenzung, die sich auch aus den
Umstanden ergeben kdnne. Die Beklagten sind der Ansicht, die Vorinstanz verkenne die-
se konkreten Umstande, wenn ausgefuhrt werde, die Befragung der Klagerin eriibrige
sich, weil angeblich zu wenig substantiiert worden sei. Die Vorinstanz habe zudem, so die
Beklagten, aus Bequemlichkeit darauf verzichtet, einen notwendig erscheinenden persoén-
lichen Eindruck von der Klagerin anlasslich der Parteibefragung zu gewinnen (Berufung,
S. 31f).

e) Von Vornherein unklar ist, ob die Beklagten mit ihnrem Verweis auf Art. 55 ZPO
vorbringen wollen, die Vorinstanz habe in Anwendung des Verhandlungsgrundsatzes
Uiberhdhte Substantiierungsanforderungen gestellt oder aber den Sachverhalt falschlicher-
weise und in Verletzung der eingeschréankten Untersuchungsmaxime nicht von Amtes
wegen (weiter) abgeklart (vgl. HURNI, Zum Rechtsmittelgegenstand im Schweizerischen
Zivilprozessrecht, 2018, N 219). Entscheidend ist dies indes nicht, vermdgen die Beklag-
ten mit ihren Vorbringen namlich auch unter dem Blickwinkel des eingeschrénkten Unter-

suchungsgrundsatzes nicht durchzudringen.

aa) Wie die Ausfiihrungen hiernach erhellen, zeigen die Beklagten nicht auf und ist
auch nicht ersichtlich, weshalb ihnen eine genauere Umschreibung der Druckaustibung
nicht moéglich gewesen sein soll und aus welchen konkreten vor der Vorinstanz geschil-
derten Umstanden sich der angedrohte Nachteil der sozialen Ausgrenzung ergeben soll.
Weder die pauschale Behauptung der Druckausiibung durch den "Clan" noch die tbrigen
vorinstanzlich dargelegten und im Rechtsmittelverfahren bloss wiederholten Tatsachen
(insb. Berufung, S. 4 ff.) geben in nachvollziehbarer Weise Grund zur Annahme, die Kl&-
gerin sei zur Eheschliessung gezwungen worden und eine Weigerung hétte ihr die Betei-
ligung am "Clan" verunmoglicht, sodass weitere Abklarungen hierzu, wie etwa die Befra-

gung der Klagerin, erforderlich gewesen waren.

bb/aaa) Die Beklagten dusserten sich im vorinstanzlichen Verfahren ausfihrlich zu Dar-
lehen und Bankiberweisungen, zur Eheschliessung mit Y. im Jahr 2010, dazu, wie Q. den
Erblasser mit heiratswilligen jungen Frauen gekédert habe und wie Q. den Erblasser
schliesslich zur Eheschliessung mit der Klagerin nach YY. gelockt haben soll. Die Beklag-
ten wiesen auf den grossen Altersunterschied zwischen dem Erblasser und der Kl&gerin
hin und meinten, letztere hatte in keinem Zeitpunkt eine Ehe als umfassende Gemein-

schaft mit dem Uber vierzig Jahre alteren Erblasser eingehen wollen. Ein Eheleben habe
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nie stattgefunden, an einer Ehegemeinschaft seien weder die Klagerin noch der Erblasser
interessiert gewesen. Die Klagerin beziehe, so die Beklagten, eine Witwenrente der AHV
sowie eine Pensionskassenrente des BVG-Versicherers. Es handle sich um eine Schein-
ehe bzw. um eine missbrauchliche Inanspruchnahme des Instituts der Ehe zur Erlangung
von Sozialversicherungsleistungen und Erbanteilen. Die Klagerin und der Erblasser hatten
eine Scheinehe abgeschlossen, deren Zweck nie eine eheliche Gemeinschaft gewesen
sei, sondern der Zugriff auf Sozialversicherungsleistungen und die Erbschaft. Dies belege
auch die Tatsache, dass der Tod des Erblassers von der Klagerin lange Zeit Uberhaupt
nicht bemerkt worden sei (Klageantwort, S. 2 ff.; Duplik, S. 2; vi-act. 43, S. 3 1.).

bbb) Damit legten die Beklagten weitgehend Indizien betreffend eine Scheinehe im Sin-
ne von Art. 105 Ziff. 4 ZGB dar, was sie auch nicht verkennen, stellen sie sich doch in der
Berufung — unter (blosser) Wiederholung ihrer erstinstanzlichen Vorbringen (Berufung,

S. 4 ff.) — auf den Standpunkt, zur Beurteilung der vorliegenden Ehe seien infolge der
Parallelen die vom Bundesgericht genannten Indizien zu Art. 105 Ziff. 4 ZGB auch unter
Art. 105 Ziff. 5 ZGB heranzuziehen (Berufung, S. 4). Dem kann nicht gefolgt werden res-
pektive kbnnen die Beklagten daraus nichts zu ihren Gunsten ableiten. Die geschilderten
Umstande vermochten allenfalls, falls sie zutreffen sollten, eine fehlende Absicht zur Ein-
gehung einer ehelichen Gemeinschaft im Sinne von Art. 159 ZGB, mithin das Vorliegen
einer Scheinehe, zu belegen. Eine solche respektive Art. 105 Ziff. 4 ZGB steht jedoch
mangels Umgehungsabsicht auslanderrechtlicher Bestimmungen unbestrittenerweise
nicht in Frage. Hinweise auf die Androhung einer sozialen Ausgrenzung und folglich ein
erzwungener Wille, wie er in Anwendung von Art. 105 Ziff. 5 ZGB vorliegen miisste, las-
sen sich den vorgebrachten Umstanden aber nicht entnehmen. Der von den Beklagten
unterstellte Zweck der Eheschliessung allein — das Erlangen von Sozialversicherungsleis-
tungen — stellt keinen Hinweis auf einen erzwungenen Willen dar (selbst wenn ein Gross-
teil der Leistungen an den "Clan" gehen sollten, wie die Beklagten meinen; vgl. vi-act. 43,
S. 31). Aus einer behaupteten Scheinehe lasst sich mithin (vorliegend) nicht auf einen
sich aus den Umsténden ergebenden angedrohten Nachteil sozialer Ausgrenzung und
erzwungenen Willen schliessen (vgl. zutreffend Berufungsantwort/Anschlussberufung,

S. 9). Gegen die Annahme eines erzwungenen Willens spricht insbesondere auch die
weitere — von den Beklagten nicht beanstandete — Feststellung der Vorinstanz, der Erb-
lasser habe im Schreiben vom xx.yy.2013 (bekl.act. 13) gerade erklart, dass die Klagerin
die Eheschliessung von sich aus gewollt habe und er von ihr personlich davon tiberzeugt
worden sei (vi-Entscheid, S. 17). Zutreffend hielt die Vorinstanz denn auch fest, nicht rele-
vant sei, ob der Erblasser je mit der Klagerin zusammengelebt und ob sich diese nach

dem Tod des Erblassers bei den Beklagten gemeldet habe oder nicht, weshalb auch die
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diesbezlglich von den Beklagten beantragten Beweise, nhamentlich die Befragung der
Beklagten, der Lebenspartnerin des Erblassers und des Willensvollstreckers nicht abzu-
nehmen seien. Und, so die Vorinstanz weiter, dasselbe gelte fiir die Unterlagen in Zusam-
menhang mit der Ehe des Erblassers mit einer 19-jahrigen auslandischen Staatsangehori-
gen im Jahr 2010 oder mit den von der Klagerin bezogenen AHV- und Pensionskassen-
Leistungen, da diese Sachverhalte unbestritten seien und dariiber hinaus keinen Einfluss
auf die zwischen der Klagerin und dem Erblasser geschlossene Ehe hatten (vi-Entscheid,
S. 17 f).

cc) Weiter gilt es Folgendes festzuhalten: Wenn die Beklagten in ihrer Berufung (neu-
erdings und an sich verspétet) vorbringen, die Klagerin stiinde weiterhin im Einflussbe-
reich des zwangsausibenden Clanchefs Q. und die (wiederum sehr pauschal gehaltene,
aber zumindest explizite) Behauptung aufstellen, der Klagerin habe im Weigerungsfall die
"Achtung durch die Grossfamilie" gedroht, ist nicht ersichtlich, weshalb die Beklagten dies
nicht schon vor der Vorinstanz hatten vorbringen und Uberdies auch ausfiihren kénnen,
weshalb Grund zu dieser Annahme besteht. Die Eheunglltigkeit wurde bereits im verwal-
tungsrechtlichen Verfahren thematisiert. Die Beklagten hatten sich damals (vor dem Hin-
tergrund der soweit ersichtlich selben Ausfilhrungen betreffend die Vermittlung heiratswil-
liger Frauen durch Q.) aber noch auf den Standpunkt gestellt, der fehlende Wille im Sinne
von Art. 105 Ziff. 5 ZGB sei auf Seiten des Erblassers auszumachen (vgl. klag.act. 11,

S. 9, 12. f,; klag.act. 26, S. 2 ff.; vi-Entscheid, S. 16). Weshalb nun plétzlich der Wille der
Klagerin infolge einer Druckaustibung durch den "Clanchef Q." und einer drohenden Aus-
grenzung erzwungen sein soll, ist schon deshalb wenig nachvollziehbar. In der vorliegen-
den zivilrechtlichen Streitigkeit fiigen die Beklagten nun im Anschluss an ihre ausfuhrliche
Darlegung der Indizien betreffend Scheinehe (denen ein erzwungener Wille nicht ent-
nommen werden kann) lediglich noch die pauschale Behauptung der Druckausiibung an,
ohne naher darauf einzugehen. Damit fehlt es bereits an einem schliissigen Tatsachen-
vortrag. Nahere Ausfihrungen zur Druckausiibung bzw. zum aufgezwungenen Willen
héatten sich jedenfalls aufgedréngt und es durfte von den Beklagten erwartet werden, dass
sie zumindest vorbringen, die Klagerin kdnne sich dazu &ussern, um welchen "Clan” bzw.
Grossfamilie es sich handle, inwiefern sie in einem Abhangigkeitsverhéltnis stehe bzw.
eine Drucksituation vorgelegen habe und was ihr im Weigerungsfall gedroht hatte. Sich
bloss auf den Standpunkt zu stellen, von der Befragung der Klagerin "weiteren Aufschluss
Uber das Geschehen" zu erwarten (Duplik, S. 2) oder dass "diese Roma-Familien" derart
"reaktiondar, patriarchalisch und konservativ" seien, dass zu bezweifeln sei, dass die Kla-
gerin aussagen werde, es habe eine Liebesbeziehung bestanden (vi-act. 43, S. 3), genlgt

nicht. Aus diesem Grund Uberzeugt auch der Einwand der Beklagten im Berufungsverfah-
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ren, der ausgetibte Druck kénne nicht genauer umschrieben werden, nicht. Im Ubrigen
hétten sie dies im vorinstanzlichen Verfahren ebenfalls bereits vorbringen kénnen. Wenn
die Beklagten sodann meinen, die Vorinstanz habe aus Bequemlichkeit darauf verzichtet,
einen notwendig erscheinenden personlichen Eindruck von der Klagerin anlasslich der
Parteibefragung zu gewinnen, ist nicht klar, was sie daraus zu ihren Gunsten ableiten
wollen. Der persoénliche Eindruck mag bei einer Befragung eine Rolle spielen, die ent-
scheidende Rolle kommt indessen der konkreten Aussage hinsichtlich der vorgéngig ge-
nigend behaupteten Tatsachen zu (vgl. MULLER, Dike-Komm.-ZPO, 2. Aufl., Art. 172

N 14, 17 und Art. 191 N 13 ff.). Gerade an letzteren fehlt es jedoch, was die Vorinstanz
zutreffend festhielt und auch unter dem Blickwinkel der vorliegend anwendbaren einge-

schrankten Untersuchungsmaxime nicht zu beanstanden ist.

f) Aus dem hiervor Dargelegten ergibt sich, dass die Vorinstanz (sollte eine vorfrage-
weise Prifung dieser Frage Uberhaupt zuldssig sein, was — wie schon vor Vorinstanz —
offengelassen werden kann) zu Recht davon ausging, ein Eheungultigkeitsgrund sei nicht
nachgewiesen. In Ubereinstimmung mit der Vorinstanz ist demnach von einer in der
Schweiz anerkannten und im Personenstandsregister eingetragenen giltigen Ehe auszu-
gehen und die Klagerin als Uberlebende Ehegattin des Erblassers zu erachten (vgl. vi-Ent-
scheid, S. 18).

Es eriibrigt sich folglich zu klaren, ob der am 1. Juli 2013 in Kraft getretene Ungultigkeits-
grund der Zwangsehe, Art. 105 Ziff. 5 ZGB, Giberhaupt riickwirkend auf die am 17. April
2013 geschlossene Ehe zur Anwendung gelangt (vgl. BGE 141 1ll 1 E. 4; BSK ZGB I-GElI-
SER, Vor Art. 104-110 N 6 f.). Gleiches gilt fur die Frage, ob die Beklagten infolge Zeitab-
lauf/Zuwartens allenfalls auf die Geltendmachung der Eheungliltigkeit verzichtet haben
(vgl. BSK ZGB I-GEISER, Art. 106 N 8; vgl. auch Replik, S. 3).

Erbenstellung

2.a) Nachdem von einer giltigen Ehe zwischen dem Erblasser und der Klagerin auszu-
gehen ist, kommt der Klagerin als Uberlebender Ehegattin grundsétzlich die Stellung als
Erbin zu (Art. 462 ZGB). Unbestrittenermassen liegt eine gultige, vom Erblasser am
xX.yy.2001 handschriftlich verfasste letztwillige Verfigung vor (klag.act. 3; bekl.act. 22;
nachfolgend: Testament). Die Beklagten meinen, der Erblasser habe sie, die Beklagten,
darin als Erben eingesetzt; zuséatzlich seien sie gesetzliche Erben. Die Klagerin hingegen
habe, so die Beklagten, als zun&chst bloss virtuelle Erbin die Herabsetzungsklage nicht

rechtzeitig erhoben, sodass ihr keine Erbenstellung zukomme (Berufung, S. 6 ff.; Klage-
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antwort, S. 8 ff.; Duplik, S. 3 ff.). Demgegenber vertritt die Klagerin die Ansicht, im Testa-
ment sei lediglich die gesetzliche Erbfolge wiederholt worden; als gesetzliche Erbin parti-
Zipiere sie, die Klagerin, zur Halfte am Nachlass (Berufungsantwort/Anschlussberufung,
S. 9 ff,; Klage, S. 9 ff.; Replik, S. 7 ff.).

b) Die Vorinstanz hielt fest, aus dem Wortlaut des Testaments gehe nicht eindeutig
hervor, ob der Erblasser seine Kinder als Erben habe einsetzen wollen. Es sei ausle-
gungsbedurftig. Die Vorinstanz befasste sich mit dem Inhalt des Testaments und kam
zum Schluss, der Erblasser habe die Beklagten darin nicht als Erben eingesetzt. Nach-
dem keine Erbeinsetzung vorliege, gelange, so die Vorinstanz, die gesetzliche Erbfolge
gemass Art. 457 ff. ZGB zur Anwendung (vi-Entscheid, S. 20-22).

c/aa) Die Beklagten sind der Ansicht, der angefochtene Entscheid verletze Art. 483 und
Art. 516 ZGB (Berufung, S. 2).

bb) Die Gliederung der ersten Abteilung des Erbrechts im 13. und 14. Titel des ZGB
basiert auf der Unterscheidung zwischen der gesetzlichen und der gewillkiirten Erbfolge.
In den Schranken der Verfligungsfreiheit kann ein Erblasser seinen Nachlass privatauto-
nom regeln und sich hierfir der gesetzlichen Instrumentarien, wie etwa der Einsetzung
von Erben (Art. 483 ZGB), der Ausrichtung von Verméachtnissen (Art. 484 ZGB) und/oder
der Anordnung von Teilungsvorschriften (Art. 608 ZGB) bedienen (BK-WEIMAR, 2009,
Vorbem. vor Art. 481 ZGB N 1 ff.; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, Schweizerisches Erbrecht,
2. Aufl., N 198 ff.; MEYER, CHK-ZGB, 4. Aufl., Art. 608 N 1; PraxKomm Erbrecht-GRUNIN-
GER, 5. Aufl., Art. 481 N 1 f.; WOLF/GENNA, Schweizerisches Privatrecht, IV/1, Erbrecht,
Band 1, 2012, S. 35 ff.).

Mittels einer Erbeinsetzung wird typischerweise die Erbenstellung einer Person durch
Rechtsgeschaft (letztwillige Verfiigung oder Erbvertrag) begrindet. Eine Person wird da-
mit — als eigentliches Charakteristikum der Erbeinsetzung bzw. der gewillkiirten Erbfolge —
Uberhaupt erst zur Erbin berufen. Durch die Erbeinsetzung erlangt die berufene Person im
Zeitpunkt des Ablebens des Erblassers die Stellung als Universalsukzessorin, samtliche
Aktiven und Passiven des Erblassers gehen auf sie Uber. Dem Erblasser steht es frei,
eine oder mehrere Personen fir den gesamten Nachlass oder nur fir einen Teil des
Nachlasses einzusetzen. Die Erbquoten werden dabei zwar regelméssig angegeben,
notwendig ist dies jedoch nicht. Im Normalfall erfolgt die Berufung zur Erbschaft damit
entweder kraft Gesetz (gesetzliche Erbfolge, gesetzlicher Erbe) oder durch den Erblasser

mittels Verfligung von Todes wegen (gewillkiirte Erbfolge, eingesetzter Erbe), wobei ge-
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setzliche und eingesetzte Erben gleichermassen Gesamtrechtsnachfolger werden und
(gegebenenfalls zusammen) die Erbengemeinschaft bilden (Art. 481 Abs. 2 ZGB; BK-
WOLF, 2014, Art. 608 ZGB N 7; BSK ZGB II-MINNIG, 7. Aufl., Art. 608 N 3; WOLF/HRU-
BESCH-MILLAUER, a.a.0., N 571 ff., 761 ff.; PraxKomm Erbrecht-GRUNINGER, Art. 483

N 1 ff.; WOLF/GENNA, a.a.0., S. 35 ff., 237 ff.; ZK-ESCHER, 1959, Art. 483 ZGB N 1 ff.).

Demgegeniber hat ein Erblasser die Moglichkeit, einer Person einen Vermégensvorteil
zuzuwenden, ohne diese Person zur Erbin zu berufen, das heisst, ein Vermachtnis auszu-
richten. Das Vermachtnis verschafft der begtinstigten Person keine Erbenstellung, son-
dern bloss eine Forderung gegeniiber den mit der Ausrichtung beschwerten Erben. Die
Abgrenzung zwischen einer Erbeinsetzung und einem Vermachtnis kann im Einzelfall
schwierig sein, weshalb das Gesetz in Art. 483 Abs. 2 ZGB als Auslegungshilfe die Ver-
mutung aufstellt, dass jede Zuwendung des gesamten Nachlasses oder eines Bruchteils
davon als Erbeinsetzung zu betrachten ist (BSK ZGB II-STAEHELIN, 7. Aufl., Art. 483

N 3 f.; BSK ZGB II-HUWILER/EGGEL, 7. Aufl., Art. 484 N 3b; WOLF/GENNA, a.a.0O.,

S. 237 ff.; HRUBESCH-MILLAUER, CHK-ZGB, 4. Aufl., Art. 483 N 1 f.; PraxKomm Erbrecht-
GRUNINGER, Art. 483 N 8 ff.).

Im Weiteren steht es dem Erblasser frei, (auch nur) die Durchfiihrung des Erbgangs zu re-
geln; beispielsweise durch die Benennung eines Willensvollstreckers (Art. 517 f. ZGB)
oder durch die Anordnung von Teilungsvorschriften (Art. 608 ZGB). Eine Teilungsvor-
schrift bezieht sich immer auf die Erbenstellung und setzt deren Vorhandensein durch
Erbberufung — sei es von Gesetzes wegen oder aufgrund einer Erbeinsetzung in einer
Verfligung von Todes wegen — voraus. Inhalt von Teilungsvorschriften kann die Zuwei-
sung bestimmter Erbschaftsobjekte an einen Miterben unter Anrechnung an seine Erb-
quote und/oder die Festsetzung des formellen Vorgehens bei der Erbteilung sein (BK-
WEIMAR, Vorbem. zu Art. 481 ZGB N 2; BK-WOLF, Art. 608 ZGB N 4 ff.; BSK ZGB II-MIN-
NIG, Art. 608 N 1 ff.; PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, 5. Aufl., Art. 608 N 2 ff.; WOLF/HRU-
BESCH-MILLAUER, a.a.0., S. 761 ff.).

d) Mittels Erbeinsetzung werden, wie hiervor dargelegt, Personen typischerweise erst
zur Erbschaft berufen, wobei dies, wie die Beklagten zutreffend ausfuihren (Berufung,

S. 7 1. ziff. lll.2.4, S. 9 Ziff. 111.2.7), mit oder ohne die Angabe von Quoten oder der konkre-
ten Zuweisung von Werten oder Gegenstanden erfolgen kann. Auch kdnnen Personen,
die schon von Gesetzes wegen zur Erbschaft berufen sind, (zusatzlich) formell als Erben
eingesetzt werden, wie die Beklagten wiederum korrekt vortragen (Berufung, S. 8). Zu

denken ist diesbezlglich vorab an Félle, in denen der Erblasser die Erbquoten abwei-
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chend von den gesetzlich vorgesehenen Quoten festlegen oder bestimmte gesetzliche
Erben ganzlich ibergehen méchte. Der Erblasser kann so beispielsweise einen gesetzli-
chen Erben auf eine héhere Quote oder seine Ehefrau, in Ubergehung der gemeinsamen
Nachkommen, als Alleinerbin einsetzen (vgl. zur Thematik BK-WEIMAR, Art. 481 ZGB N 8
und Art. 483 ZGB N 6 ff.; BK-WOLF, Art. 608 ZGB N 7; BSK ZGB II-STAEHELIN, Art. 481

N 4 und Art. 483 N 8 f.; HRUBESCH-MILLAUER, CHK-ZGB, Art. 481 N 5 f. und Art. 483 N 5;
KUKO ZGB-GRUNINGER, 2. Aufl., Art. 481 N 8 und Art. 483 N 4 f.; PraxKomm Erbrecht-
GRUNINGER, Art. 481 N 6 und Art. 483 N 5; PIOTET, Schweizerisches Privatrecht, 1V/1,
Erbrecht, 1978, S. 94 ff.; STUDHALTER, OFK-ZGB, 4. Aufl., Art. 481 N 7 ff.; WOLF/GENNA,
a.a.0., S. 237; WOLF/HRUBESCH-MILLAUER, a.a.0., N 590 f.; ZK-ESCHER, Art. 481 ZGB

N 2 ff. und Art. 483 ZGB N 6).

Eine (zusatzliche) formelle Einsetzung gesetzlicher Erben nach Art. 483 Abs. 1 ZGB ohne
Angabe von Quoten bzw. ohne Abweichung von der gesetzlichen Regelung, wird in der
Literatur ebenfalls diskutiert (vgl. die hiervor zitierte Literatur). Nicht beizupflichten ist den
Beklagten aber, wenn sie mit Verweis auf die Literatur vorbringen, die Vorinstanz stiitze
sich auf ein falsches Verstandnis dieser Literatur, wenn sie Unklarheit des Testaments
behaupte und durchgehend eine Erbeinsetzung verneine, wenn die erblasserischen An-
ordnungen die gesetzliche Erbfolge ohne Quote wiedergeben wirden (Berufung, S. 8).
Das vorinstanzliche Verstandnis der von ihr referenzierten Literaturstellen ist durchaus
vertretbar, lassen diese Stellen doch geniigend Spielraum fur unterschiedliche Interpreta-
tionen (vgl. vi-Entscheid, S. 19 mit Verweis auf BSK ZGB II-STAEHELIN, Art. 483 N 8; HRuU-
BESCH-MILLAUER, CHK-ZGB, Art. 483 N 5; KUKO ZGB-GRUNINGER, Art. 483 N 4). Letztlich
ausschlaggebend ist dies ohnehin nicht (womit sich auch eriibrigt, weiter auf diesen "In-
terpretationsstreit” einzugehen; vgl. dazu die Beklagten: Anschlussberufungsantwort,

S. 6 f. und B/21, S. 2 f.; die Klagerin: Berufungsantwort/Anschlussberufung, S. 9 f. und
B/18, S. 6 ff.). Denn ob der Erblasser einen gesetzlichen Erben (zusatzlich) formell als
Erben einsetzen wollte — mithin eine Erbeinsetzung nach Art. 483 Abs. 1 ZGB vorliegt (sei
es mit oder ohne die Angabe einer Quote) —, ist durch Auslegung der letztwilligen Verfi-
gung in Anwendung der Ublichen Auslegungsregeln zu ermitteln (vgl. PraxKomm Erb-
recht-GRUNINGER, Art. 483 N 6). Durchaus maoglich ist, dass der Erblasser die Anspriiche
der gesetzlichen Erben nur erwéhnen, nicht aber sie formell einsetzen wollte (ZK-ESCHER,
Art. 481 ZGB N 10 und Art. 483 ZGB N 6).

e/aa) Durch Auslegung des Testaments ist zu klaren, ob der Erblasser die Beklagten
darin (zuséatzlich) formell als Erben geméss Art. 483 Abs. 1 ZGB einsetzen wollte (vgl. ZK-

ESCHER, Art. 481 ZGB N 10). Ausgangspunkt der Auslegung bildet der Wortlaut der in
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Frage stehenden testamentarischen Anordnung. Ergibt dieser fir sich selbst betrachtet
eine klare Aussage, entfallen weitere Abklarungen. Ist der Wortlaut hingegen unklar bzw.
mehrdeutig, darf das Geschriebene unter Beriicksichtigung des Testaments als Ganzes
ausgelegt werden und es kénnen auch ausserhalb der Testamentsurkunde liegende Ele-
mente zur Auslegung herangezogen werden, soweit sie den im Text unklar oder unvoll-
sténdig ausgedriickten Willen erhellen. Neben dem Wortlaut als priméres Auslegungsmit-
tel kommen dem systematischen Zusammenhang und der "inneren Logik", mithin der
erkennbaren "Leitidee" der Anordnung Bedeutung zu. In gleicher Weise darf auf die allge-
meine Lebenserfahrung abgestitzt werden. Zu ermitteln und letztlich massgebend ist der
wirkliche Wille des Erblassers (Willensprinzip; BGE 131 1ll 106 E. 1; BGer 4A_475/2022
E. 4.3.1; BGer 5A_1034/2021 E. 3.1; BSK ZGB II-BREITSCHMID, 7. Aufl., Art. 469 N 22 ff.;
PraxKomm ERBRECHT-ZEITER, 5. Aufl., Vorbem. zu Art. 467 N 1 ff.; TUOR/SCHNYDER/JUN-
GO, in: Tuor et al., ZGB - Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 15. Aufl., 8§ 72 N 5 ff.).

bb) Die als Ausgangspunkt der Auslegung massgebende Stelle des Testaments lautet

wie folgt:

"Erbberechtigt sind meine Kinder,
B.
C.
D.
E."

Den Beklagten ist insofern Recht zu geben, als dass die Vorinstanz von einem nicht ein-
deutigen Wortlaut ausging, dem angefochtenen Entscheid indessen keine eingehende
Auseinandersetzung mit dem konkreten Wortlaut dieser testamentarischen Bestimmung
entnommen werden kann (vgl. Berufung, S. 7 Ziff. 111.2.3 unten; vi-Entscheid, S. 20

Ziff. VI.4). Wenn die Beklagten nun aber meinen, sie, die namentlich genannten bzw. auf-
gefuhrten Kinder des Erblassers, seien als "erbberechtigt bezeichnet" und damit als Erben
eingesetzt worden, der Erblasser habe sie, die Beklagten, "ausdricklich eingesetzt" (Be-
rufung, S. 7 Ziff. I11.2.3, S. 8 Ziff. IIl.2.5 unten), kann dem nicht beigepflichtet werden. Der
Erblasser verwendete nicht den Begriff "einsetzen”, sondern die Worte "erbberechtigt
sind". Mit dem Verb "sein" lasst sich eine bestimmte Eigenschaft einer Person beschrei-
ben; auch kann damit eine Klassifizierung ausgedrickt werden. Das Adjektiv "erbberech-
tigt" sagt sodann nur aus, einer Person stehe ein Recht respektive ein Anspruch auf eine
Erbschaft zu. Aufzufiihren, einer Person stehe eine Berechtigung respektive ein Anspruch

auf ein Erbe zu — die Person habe die Eigenschatft einer Erbin — stellt aber lediglich eine
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Feststellung dar, ohne dass sich daraus etwas Uber den Grund dieser Berechtigung —
gesetzliche oder gewillkiirte Erbfolge — herleiten liesse. Insbesondere kann allein gestitzt
darauf nicht ein Wille des Erblassers dahingehend bejaht werden, er habe die Beklagten
zuséatzlich formell als Erben einsetzen wollen. Dass die Beklagten namentlich genannt,
mithin "aufgelistet”, wurden, andert daran nichts (vgl. Berufung, S. 7 Ziff. 111.2.3, S. 8 f.
Ziff. 111.2.5 am Ende). Entgegen der Auffassung der Beklagten ergibt der Wortlaut der
hiervor aufgeflhrten testamentarischen Stelle aus sich selbst betrachtet keine klare Aus-
sage, jedenfalls nicht jene, welche die Beklagten fiir sich beanspruchen. Die Vorinstanz
setzte auch nicht, wie die Beklagten meinen, eine "dem allgemein verstandlichen Wortlaut
des Testaments" widersprechende, nicht substantiierte Behauptung in den Raum, wenn
sie festhielt, aus dem Wortlaut des Testaments gehe nicht hervor, ob der Erblasser seine
Kinder als Erben habe einsetzen wollen (vgl. Berufung, S. 7 Ziff. 111.2.3 wohl bzgl. vi-
Entscheid, S. 20 Ziff. V1.4).

cc) Was die Beklagten im Ubrigen gegen den vorinstanzlichen Entscheid vorbringen,
stellen blosse Wiederholungen, pauschale Kritik oder allgemeine rechtliche Ausfiihrungen
dar, was den Anforderungen an eine hinreichende Berufungsbegriindung an sich nicht
genugt (vgl. E.II.2 hiervor sowie die Ausflihrungen hiernach). Das Testament ist nachfol-
gend dennoch (der Vollstéandigkeit halber und unter Bericksichtigung der beklagtischen
Vorbringen) als Ganzes auszulegen (so grds. auch die Vorinstanz, vgl. vi-Entscheid,

S. 20 ff. Ziff. V1.4 ff.).

flfaa) Im Anschluss an die hiervor aufgefiihrte testamentarische Bestimmung dusserte
sich der Erblasser zu zwei konkreten Vermogenswerten, namentlich zum Barvermdgen

und zur Voliére inkl. Végel und Land.

Betreffend Barvermogen verflgte der Erblasser, dieses werde "zu gleichen Teilen aufge-
teilt". Die Vorinstanz meinte diesbeztiglich, die festgelegte Quote entspreche exakt der
gesetzlichen Quote, welche die im Testament genannten Beklagten per Datum der Testa-
mentserrichtung ohnehin erhalten hatten. Der Erblasser liste, so die Vorinstanz, lediglich
die dannzumal existierenden gesetzlichen Erben auf und weise ihnen die dannzumalige
gesetzliche Erbquote in Bezug auf das Bargeld zu. Die Beklagten wollen dies wohl als
Missachtung des Wortlauts des Testaments und als "Aushebelung der gesetzlichen Ord-
nung" erachten (vgl. Berufung, S. 8 Ziff. Ill. 2.5), lassen es ihrerseits aber an einer Darle-
gung fehlen, weshalb bzw. inwiefern die Zuteilung des Barvermégens zu gleichen Teilen
einen Hinweis auf den erblasserischen Willen zur formellen Erbeinsetzung von ihnen, den

Beklagten, geben sollte. Ein solcher Wille ist nicht ersichtlich. Festhalten I&sst sich einzig,
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dass es sich bei der in Frage stehenden Anordnung um eine Teilungsvorschrift im Sinne
von Art. 608 ZGB handelt.

Betreffend die Voliére inkl. Végel und Land ordnete der Erblasser an, diese werde "an D.
verkauft [...] der Preis darf total Fr. 120'000.00 nicht libersteigen". Diese Anordnung ist bei
der Auslegung des Testaments zwar grundsatzlich zu berucksichtigen (vgl. zutreffend die
Beklagten, Berufung, S. 9 Ziff. 111.2.7, unzutreffend dagegen die Vorinstanz, vi-Entscheid,
S. 21 f. Ziff. V1.6). Auch dieser Vorschrift lasst sich indessen kein Hinweis auf einen erb-
lasserischen Willen zur Erbeinsetzung der Beklagten entnehmen. Unbestrittenermassen
handelt es sich um eine Teilungsvorschrift bzw. um ein Quotenverméchtnis, sollte der
Wert der Voliére Fr. 120'000.00 Ubersteigen (vgl. Berufung, S. 9 Ziff. II.2.7; zutreffend
auch die Vorinstanz, vi-Entscheid, S. 21 f. Ziff. VI.6; siehe auch BGE 100 Il 440 E. 5 ff,;
PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, Art. 608 N 20).

bb) Nach den Bestimmungen bezlglich Barvermégen und Voliére hielt der Erblasser

das Folgende fest:

"Die Restlichen Werte wie Haus Land Gold Auto Motorrad etc. werde ich mit ei-
nem pers. Gesprach herausfinden wollen, wer was, wieviel und warum von der

Erbgemeinschaft erhalten will, resp. erwerben mdchte.".

Dieser Stelle kann entnommen werden, dass der Erblasser beabsichtigte, betreffend
samtliche seiner Vermogenswerte, den "restlichen Werten", Anordnungen im Sinne von
Teilungsvorschriften zu erlassen. Anders als beim Barvermogen und der Voliére war er
aber per Datum der Testamentserrichtung dazu noch nicht in der Lage; es bedurfte zuerst

noch personlicher Gesprache.

cCc) Art. 483 Abs. 2 ZGB stellt, wie erwahnt (vgl. E.lll.2.c/bb hiervor), eine Vermutung
auf, die bei der Abgrenzung einer Erbeinsetzung von einem Verméchtnis herangezogen
werden kann. Wenn die Beklagten vorbringen, der Erblasser habe im Testament umfas-
send bzw. abschliessend uber die Werte seines Nachlasses befunden, sodass die als
Testament bezeichnete Verfigung auch nach Art. 483 Abs. 2 ZGB als Erbeinsetzung gel-
te (Berufung, S. 7 ziff. 111.2.3, S. 9 Ziff. 111.2.6), verkennen sie, dass es in der vorliegenden
Streitigkeit nicht um eine Abgrenzung zwischen Erbeinsetzung und Vermachtnis, sondern
um die Frage geht, ob der Wille des Erblassers auf die zusatzliche, mithin formelle Erb-
einsetzung seiner Kinder, den Beklagten, gerichtet war. Der Verweis auf Art. 483 Abs. 2

ZGB ist in dieser Hinsicht unbehilflich und die Auslegung des Testaments hat einen sol-
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chen Willen bis anhin nicht ergeben. Die Bestimmungen zum Barvermdgen, zur Voliere
sowie zu den restlichen Werten zeigen im Zusammenhang gelesen einzig den Willen des
Erblassers, Teilungsvorschriften im Sinne der Zuweisung konkreter Nachlasswerte zu
erlassen und damit mittels letztwilliger Verfiigung die Durchfihrung seines Erbgangs, die

Realteilung, zu regeln.

dd) Der Erblasser bezeichnete eingangs des Testaments seinen Bruder, K., als Wil-
lensvollstrecker und Berater der Erben. Nach den Bestimmungen zum Barvermdégen, zur
Voliére und zu den restlichen Werten sah der Erblasser sodann vor, dass — sollte er, der
Erblasser, "vorher", zu lesen als vor der Durchfiihrung der Gespréache im Hinblick auf den
Erlass weiterer Teilungsvorschriften, "die ewigen Jagdgrinde aufsuchen” —, der Willens-
vollstrecker "dieses heisse Eisen" mit den Erben schmieden werde. Der Erblasser regelte
damit den Eventualfall, dass es seinerseits nicht mehr zu weiteren Verfiigungen kommen
sollte und legte fur diesen Fall das formelle Vorgehen der Erbteilung fest, was wiederum
als Teilungsvorschrift geméass Art. 608 ZGB zu qualifizieren ist (vgl. E. 111.2.c/bb hiervor).

In Bezug auf eine Erbeinsetzung lasst sich dieser jedoch nichts entnehmen.

ee) Abschliessend ordnete der Erblasser an, die Erbteilung werde jeweils um zwei
Jahre verschoben, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. Auch diese Bestimmung er-
gibt keine Aufschlisse hinsichtlich einer Erbeinsetzung, bezieht sie sich doch unzweideu-
tig ausschliesslich auf die Erbteilung respektive auf das formelle Vorgehen fiir den Fall,
dass der Erblasser im Zeitpunkt seines Ablebens nicht umfassende Teilungsvorschriften
verfligt haben sollte und sich die Erben trotz der Ernennung eines Willensvollstreckers im
Hinblick auf die Teilung des Nachlasses nicht einigen kénnen. Der vom Erblasser fur die-
sen Fall angeordnete Teilungsaufschub wird in der Lehre teilweise als negative Teilungs-
vorschrift erachtet (vgl. BSK ZGB II-MINNIG, Art. 604 N 35 m.w.H.; PraxKkomm Erbrecht-
WEIBEL, Art. 608 N 8; a.M. und eine Qualifikation als Auflage beflrwortend BK-WOLF,

Art. 608 ZGB N 23), womit sie sich in die hiervor bereits dargelegten Teilungsvorschriften

einreiht und stimmig in das Testament als Ganzes einfigt.

ff) Vor diesem Hintergrund und im Sinne eines Zwischenfazits ergibt sich als Leitidee
des Testaments, dass der Erblasser die Durchfiihrung des Erbgangs regeln wollte. Dies
tat er, indem er das Barvermoégen und die Voliere zuteilte, die Absicht dusserte, Gespra-
che zu filhren und weitere Teilungsvorschriften zu verfiigen und fir den Fall, dass er nicht
mehr dazu kommen sollte, auf die Hilfestellung durch den ernannten Willensvollstrecker

verwies sowie letztlich einen Teilungsaufschub bei Nichtzustandekommen einer Einigung
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vorsah. Dass der Erblasser die Beklagten (zusatzlich) formell als Erben hat einsetzen wol-

len, kann dem Testament hingegen nicht enthommen werden.

09) Auch unter Beriicksichtigung der weiteren (testamentsexternen) Umstéande ergibt

sich kein dahingehender Wille:

Die Beklagten waren im Zeitpunkt der Abfassung des Testaments die einzigen Nachkom-
men des Erblassers und es kam nur ihnen von Gesetzes wegen die Erbenstellung zu. Die
erste Ehe des Erblassers wurde vier Jahre zuvor geschieden (Klageantwort, S. 2), sodass
nicht erstaunt, dass eine Ehefrau im Testament keine Erwahnung fand (vgl. aber die Be-
klagten: B/20, S. 2). Wenn der Erblasser festhielt, seine Kinder, die Beklagten, seien "erb-
berechtigt”, hat er folglich (im damaligen Zeitpunkt) niemanden tbergangen (vgl. zur Pfle-
getochter: Berufung, S. 10 Ziff. 111.2.8; zu dieser bestand kein Kindesverhaltnis

[klag.act. 26, S. 26]).

Dem Erblasser ging es, wie bereits festgehalten, um die Teilung des Nachlasses. Betref-
fend die Voliere legte er zwar einen Anrechnungswert fest, was gegebenenfalls zu einem
(zusatzlichen) Vermachtnis fihren kénnte; der Wille einer generellen Bevorzugung eines
Erben lasst sich daraus indes nicht ableiten. Betreffend Barvermogen sah der Erblasser
eine Aufteilung zu gleichen Teilen vor. Im Ubrigen legte er die Erbanteile im Testament
nicht im Allgemeinen fest, insbesondere verfligte er keine von der gesetzlichen Erbfolge
abweichenden Quoten. Mangels gegenteiliger Hinweise ist davon auszugehen, dass der
Erblasser im Testament nicht von der im Zeitpunkt der Testamentsabfassung bereits von
Gesetzes wegen geltenden Erbfolge, wonach den Beklagten die Erbenstellung zugekom-
men ware und diese zu gleichen Teilen am Nachlass partizipiert hatten, abgewichen ist
(die Beklagten gehen ebenfalls von einer "Gleichberechtigung” aus, vgl. Berufung, S. 10
Ziff. 111.2.8; so auch die Vorinstanz, vi-Entscheid, S. 21 Ziff. VI.5a).

Dass ein Erblasser gesetzliche Erben ohne Abweichung von der ohnehin schon gesetz-
lich vorgesehenen Erbfolge zusatzlich formell als Erben einsetzen will, ist nicht ausge-
schlossen (vgl. E. 111.2.d hiervor). Der Sinn und Zweck bzw. das Motiv hinter einer derarti-
gen Einsetzung liegt indes (anders als bei einer Einsetzung mit Abweichung von der ge-
setzlichen Erbfolge) nicht ohne weiteres auf der Hand. Eingesetzte Erben erhalten den
Nachlass nicht provisorisch tberlassen, unterliegen nicht der Ausgleichungspflicht und bei
Vorversterben riicken ihnre Nachkommen ohne anderslautende Verfigung nicht nach; im
Ubrigen bestehen keine Unterschiede zu den gesetzlichen Erben (BK-WEIMAR, Art. 483
ZGB N 12; BSK ZGB II-STAEHELIN, Art. 483 N 7; PraxKomm Erbrecht-GRUNINGER,
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Art. 483 N 7). Die genannten Themen fanden im Testament keine Erwahnung; schon
deswegen ist nicht anzunehmen, der Erblasser habe hierzu Uberlegungen angestellt. Ins-
besondere aber auch deshalb nicht, weil es sich beim Erblasser — wie die Beklagten
selbst bemerken (Berufung, S. 9 Ziff. 111.2.6) — um einen Laien handelte. Dass der Erblas-
ser bei der Abfassung des Testaments juristische Hilfestellung einer Drittperson erhalten
hatte, ist weder behauptet worden noch ersichtlich. Die Tatsache, dass der Erblasser im
Testament meinte, die Erben wiirden das Vermdgen von der Erbengemeinschaft "erwer-
ben", spricht jedenfalls dagegen (vgl. Berufung, S. 9 Ziff. 111.2.6); an sich ebenso die Form
der Testamentserrichtung. Vor diesem Hintergrund darf schon bezweifelt werden, dass
der Erblasser Uberhaupt wusste, was eine Erbeinsetzung ist. Selbst wenn er dies gewusst
hatte, erscheint doch abwegig, dass er mit Blick auf die erwahnten Unterschiede die Be-
klagten zusatzlich formell als Erben hat einsetzen wollen. Viel wahrscheinlicher ist, dass
der Erblasser in seiner Laienvorstellung um die ohnehin geltende gesetzliche Erbfolge
wusste und relativ geringe Zeit nach der Scheidung regeln wollte, wie der Nachlass unter
den nach der Scheidung noch verbliebenen gesetzlichen Erben aufzuteilen sei, zumindest
soweit ihm dies im Zeitpunkt der Testamentsabfassung schon méglich war (vgl. BGE 131
[11 106 E. 4.1; BSK ZGB |I-BREITSCHMID, Art. 469 N 22, 27).

Q) Zusammenfassend ergibt sich aus dem objektiv verstandenen Sinn und Wortlaut
des Testaments als Ganzes und unter Berlicksichtigung der weiteren Umstande, dass der
erblasserische Wille bei der Abfassung des Testaments darauf gerichtet war, Vorschriften
zur Teilung seines Nachlasses zu verfiigen und der Erblasser dabei die Erbenstellung sei-
ner Nachkommen, den Beklagten, in seiner Laienvorstellung als bereits gegeben voraus-
gesetzt hat. Mit der Bestimmung eingangs des Testaments, wonach seine Kinder "erbbe-
rechtigt sind" und mit deren namentlichen Auffiihrung stellte der Erblasser die per Datum
der Testamentserrichtung von Gesetzes wegen geltende Ausgangslage fest, um daran
anknupfend Teilungsvorschriften anzuordnen. Ein Wille, die Beklagten zusatzlich im for-
mell-juristischen Sinne als Erben einzusetzen, ist, mit der Vorinstanz tbereinstimmend,
nicht erkennbar. Der Erblasser hat mithin die Erbteilung an sich zum alleinigen Gegen-
stand des Testaments gemacht, nicht aber eine (zusétzliche) gewillkirte Berufung der
Beklagten zur Erbschatft.

Der Vollstandigkeit halber angefiigt sei, dass die Tatsache, dass im Testament nicht die
Rede von "gesetzlichen Erben” ist und sich der Erblasser im Testament teilweise direkt an
die Beklagten wendete, diese mitunter direkt ansprach ("Ihr", "Euch"), daran nichts zu an-
dern vermag (vgl. anders wohl die Beklagten: Berufung, S. 9 Ziff. Ill. 2.6; zudem auch

B/20, S. 2). Es liegt auf der Hand, dass der Erblasser im Testament nur diejenigen Per-
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sonen angesprochen hat, deren Erbberechtigung er eingangs festgehalten hatte, was
aber nichts Uber den eigentlichen Grund dieser Berechtigung aussagt, mithin keinen Wil-
len zur formellen Erbeinsetzung zu offenbaren vermag. Angesichts seiner fehlenden juris-
tischen Kenntnisse und mangels anderweitiger Hinweise kann zudem nicht davon ausge-
gangen werden, der Erblasser habe die Beklagten als Erben einsetzen wollen, um den
Kreis der Erben im Zeitpunkt der Testamentsabfassung definitiv zu fixieren, damit — mit
Blick auf Art. 516 ZGB — allféllig spater hinzutretende pflichtteilsgeschiitzte Erben in die

Stellung virtueller Erben verwiesen seien.

h) Mangels formeller Erbeinsetzung der Beklagten kommt der Klagerin als Ehegattin
des Erblassers von Gesetzes wegen, neben den Beklagten als die Nachkommen des
Erblassers, die Stellung als Erbin zu. Es gelangt die gesetzliche Erbfolge gemass Art. 462
Ziff. 1i.V.m. Art. 457 ZGB zur Anwendung. Fir eine Anwendung von Art. 516 ZGB bzw.
eine Verletzung dieses Artikels besteht kein Raum. Ebenso wenig bestand Anlass zur Er-
hebung einer Herabsetzungsklage. Der beklagtische Berufungsantrag auf vollumfangliche

Klageabweisung ist deshalb abzuweisen.

Auskunftserteilung

3.a) Die Klagerin beantragte vor der Vorinstanz, die Beklagten seien je einzeln zu ver-
pflichten, ihr, der Klagerin, vollstandige und wahrheitsgetreue Auskunft zu erteilen Gber
die vom Erblasser zu seinen Lebzeiten an die Beklagten ausgerichteten unentgeltlichen
oder teilweise unentgeltlichen Zuwendungen, Schenkungen und Erbvorbezige, tiber die
von den Beklagten zwischen dem Datum des Todes des Erblassers und dem Beginn der
amtlichen Erbschaftsverwaltung vorgenommenen Verfligungen, Uber die Nachlassaktiven
und die Begriindung von Nachlasspassiven, sowie die Todesfallkosten, tiber das vorge-
fundene Bargeld sowie die vorgefundenen Wertsachen (Klage, S. 2 Ziff. 1.2). Die Vorin-
stanz flhrte dazu aus, die Beklagten wirden gegentber der Klagerin als Miterbin einer
umfassenden Auskunftspflicht Gber sdmtliche Vorgange, welche Einfluss auf den Nach-
lass bzw. die Erbteilung hatten, unterstehen. Dazu gehére auch die Auskunft tber samtli-
che Zuwendungen zu Lebzeiten, welche bei der Erbteilung zu beriicksichtigen seien, so-
wie Uber séamtliche im Zusammenhang mit dem Todesfall angefallenen, bisher nicht doku-
mentierten Kosten. Ebenfalls darunter wiirden Informationen Uber sémtliche zum Nach-
lass gehdrenden Vermogenswerte fallen. Aufgrund dieser umfassenden Auskunftspflicht
und der Tatsache, dass die Beklagten nichts gegen die beantragte Auskunftspflicht ein-
wenden wiirden, seien diese, so die Vorinstanz, zur beantragten Auskunftserteilung zu
verpflichten (vi-Entscheid, S. 22 f.).
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b) Dagegen bringen die Beklagten mit der Berufung lediglich vor, sei die Klagerin
nicht Erbin, seien sie, die Beklagten und Erben, nicht zur Auskunft verpflichtet; Dispositiv-
Ziffer 3 des angefochtenen Entscheids sei aufzuheben (Berufung, S. 14). Da der Klagerin
die Stellung als gesetzliche Erbin zukommt (vgl. E. IIl.2.h hiervor) und mangels weiterer
Vorbringen seitens der Beklagten, erweist sich die Berufung in diesem Punkt als unbe-

griindet und ist abzuweisen.

Feststellung des Bestandes des Nachlasses sowie der Anteile daran

4.a) Die Vorinstanz fasste die Klagebegehren betreffend die Zuweisung der Aktiven
und Passiven des Nachlasses an die Parteien (Klage, S. 2 Ziff. 1.7-11) als die eigentliche
Erbteilungsklage auf (vgl. vi-Entscheid, S. 24 ff. Ziff. VIII. sowie S. 37 Ziff. X.2a). Hierzu
hielt sie im Wesentlichen fest, es sei am xx.yy.2017 ein Willensvollstrecker eingesetzt
worden, der den Erben noch keinen Teilungsvorschlag unterbreitet habe. Vor Unterbrei-
tung eines Teilungsvorschlages konne aber in der Regel kein Erbe die Teilungsklage er-
heben, denn bei Vorhandensein eines Willensvollstreckers hatten die Erben ein Anrecht
darauf, dass dessen Teilungsvorschlag vom Richter gepriift und gegebenenfalls gutge-
heissen werden koénne. Die Vorinstanz prifte weiter das Vorliegen eines Ausnahmefalles,
der eine Klageanhebung ohne Teilungsvorschlag des Willensvollstreckers zugelassen
hatte, und verneinte einen solchen. In der Folge wies sie die Klage, "soweit sie die Erbtei-
lung betreffe”, derzeit ab (vi-Entscheid, S. 24-28 und Dispositiv-Ziffer 5).

Dies ist seitens der Parteien nicht beanstandet worden bzw. erkléart sich die Klagerin expli-
zit damit einverstanden (vgl. insb. Berufungsantwort/Anschlussberufung, S. 21), was
nachvollziehbar erscheint (vgl. AMMANN, a.a.0., N 109 und PraxKomm Erbrecht-WEIBEL,
Art. 604 N 58 je m.w.H.). Damit bleibt es dabei, dass die klagerischen Erbteilungsbegeh-
ren mangels Vorliegen eines Teilungsvorschlags des Willensvollstreckers noch nicht beur-

teilt werden kdnnen und deshalb derzeit abzuweisen sind.

b/aa) Unter dem Titel "Feststellung des Bestandes des Nachlasses" befand die Vorin-
stanz sodann Uber die klagerischen Begehren, den Bestand und den Wert des Nettonach-
lasses des Erblassers per xx.yy.2019 sowie den Anteil der Parteien daran festzustellen
(vi-Entscheid, S. 28 ff. ziff. IX; vgl. Klage, S. 2 Ziff. 1.4 und 5). In der Annahme es handle
sich bei diesen Begehren um Feststellungsbegehren gemass Art. 88 ZPO prfte die Vor-
instanz das Feststellungsinteresse. Betreffend den Wert des Nachlasses verneinte die
Vorinstanz das Feststellungsinteresse der Klagerin und wies die Klage auch in dieser Hin-

sicht derzeit ab (vi-Entscheid, S. 29 f. Ziff. IX.3b sowie Dispositiv-Ziffer 5), was seitens der
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Parteien wiederum unangefochten geblieben und daher nicht mehr zu prifen ist. Hinge-
gen erachtete die Vorinstanz das klagerische Interesse an der Feststellung des Bestan-
des des Nachlasses fir gegeben und stellte diesen sowie den Anteil der Klagerin und der
Beklagten daran fest (vi-Entscheid, S. 28 ff. Ziff. IX. sowie Dispositiv-Ziffer 2).

Damit zeigen sich die Beklagten nicht einverstanden und bringen mit der Berufung vor,
die Feststellung der Erbteile und des Nachlasses seien notwendige Voraussetzungen der
Erbteilung. Auf die Inventarisierung des Nachlasses und die Feststellung eines Anteils am
Nachlass kénne bei Abweisung der Erbteilung nicht eingetreten werden. Wenn die Erbtei-
lungsklage verfriht sei, so die Beklagten, bestehe auch kein Feststellungsinteresse da-
ran, was den konkreten Nachlass umfasse. Es fehle an einer Prozessvoraussetzung (Be-
rufung, S. 10 f. Ziff. 111.2.9, S. 14 f. Ziff. 111.5.1).

bb) Die Berufung hat konkrete Antrage zu enthalten, aus denen hervorgeht, in wel-
chem Umfang der vorinstanzliche Entscheid angefochten wird. Entsprechend der Natur
der Berufung ist ein reformatorischer Antrag zu stellen und zwar so, dass dieser im Falle
der Gutheissung der Berufung zum Urteil erhoben werden kann. Die Rechtsfolge des
Nichteintretens mangels gentigender Antrage steht unter dem Vorbehalt des Uiberspitzten
Formalismus. Wird ein mangelhaftes Rechtsbegehren gestellt, ist dieses nach Treu und
Glauben und im Lichte der dazu gegebenen Begrindung auszulegen. Ergibt sich aus der
Begriindung und dem angefochtenen Entscheid ohne weiteres und zweifelsfrei, was in
der Sache verlangt wird, ist auf die Berufung ausnahmsweise einzutreten (BGE 137

11 617 E. 4.2 f., 6.2; BGer 4A_555/2022 E. 2.6 ff. m.w.H.; HUNGERBUHLER/BUCHER, Dike-
Komm.-ZPO, Art. 311 N 16 ff.; REETZ/THEILER, ZPO Komm., Art. 311 N 34 f.; SEILER,
a.a.0., N 881). Ferner beurteilt das mit der Sache befasste Gericht Prozessvoraussetzun-
gen von Amtes wegen und ohne Bindung an die Parteiantrage — in diesem Bereich gilt die
Offizialmaxime. Wenn eine Partei den Einwand einer fehlenden Prozessvoraussetzung
auf irgendeine Weise vorbringt, schadet ihr ein fehlender (Nichteintretens-)Antrag nicht
(BK-ZINGG, 2012, Art. 60 ZPO N 47; SUTTER-SOMM/SEILER, CHK-ZPO, Art. 60 N 4; ZUR-
CHER, ZPO Komm., 3. Aufl., Art. 60 N 6).

cCc) Die Beklagten beantragen mit der Berufung zwar, wie vor Vorinstanz, einzig die
vollumfangliche Klageabweisung mit der Begriindung der ihrer Meinung nach fehlenden
Erbenstellung der Klagerin (Eheungiiltigkeit bzw. Erbeinsetzung und verwirkte Herabset-
zungsklage). Aus der Berufungsbegriindung ergibt sich im Weiteren jedoch auch zweifels-
frei, dass fur den Fall der Bejahung der klagerischen Erbenstellung die Ansicht vertreten

wird, es fehle betreffend die Feststellung des Nachlassbestandes sowie der Erbanteile da-
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ran an einer Prozessvoraussetzung. Da die Beklagten damit den Einwand der fehlenden
Prozessvoraussetzung zumindest vorbringen (wenn auch erstmals vor der Rechtsmittelin-
stanz, was indes unschadlich ist, zumal neue rechtliche Vorbringen im Rechtsmittelverfah-
ren zuldssig sind, vgl. E. 1.3 hiervor), ist trotz fehlenden (Nichteintretens-)Antrags nachfol-
gend (von Amtes wegen) darauf einzugehen, wie es sich mit der (allfélligen) Prozessvor-

aussetzung verhalt.

c) Die Vorinstanz erachtete, wie erwéhnt (E. 11l.4.b/aa hiervor), die klagerischen An-
trage betreffend die Feststellung des Bestandes des Nachlasses sowie die Anteile der
Parteien daran als zivilprozessuale Feststellungsbegehren. Hierzu ist zunachst folgendes

anzubringen:

aa) Dem Klagebegehren, der Nachlass sei zu teilen respektive wie der Nachlass zu
teilen sei, werden haufig Begehren vorangestellt, wonach der Bestand und der Wert des
Nachlasses sowie die Erbteile daran festzustellen seien. Die Vornahme der Erbteilung
durch das Gericht in Form eines Gestaltungsurteils bringt notwendigerweise mit sich, dass
das Gericht auch den Nachlass, das heisst das Teilungssubstrat, sowie die Erbanteile
daran beurteilt. Aus diesem Grund werden diese Aspekte auch als durch das Gericht zu
klarende Vorfragen erachtet und als Bestandteil der Teilungsklage aufgefasst (BGE 130
11550 E. 2.1.1; BGer 5A 512/2019 E. 4.1.2.1; AMMANN, a.a.0., N 202 ff.; BRUCKNER/WEI-
BEL/PESENTI, a.a.0., N 216 ff.; BSK ZGB II-MINNIG, Art. 604 ZGB N 27 f.; GRAHAM-SIEGEN-
THALER, CHK-ZGB, 4. Aufl., Art. 604 N 3 ff.; PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 26,
34 ff.; WOLF/BRAZEROL, Grundsétze fur die Vornahme der Erbteilung durch das Gericht,
AJP 2016, S. 1430 ff., 1435 f.). Die Frage, ob es sich bei diesen vorab der eigentlichen
Teilung zu klarenden Themen um eigenstéandige Feststellungsbegehren im prozessrecht-
lichen Sinne handelt, die ein Feststellungsinteresse voraussetzen, wird nicht einheitlich
beantwortet (Feststellungsbegehren verneinend: AMMANN, a.a.O., N 327; PraxKomm Erb-
recht-WEIBEL, Art. 604 N 34 f.; WOLF/BRAZEROL, a.a.0., S. 1435 f.; Feststellungsbegehren
bejahend: ANTOGNINI, Die Teilungsklage des schweizerischen Erbrechts, 2022, N 101;
BK-WoOLF, Art. 604 ZGB N 34 ff; GOksu, Das Rechtsbegehren der Erbteilungsklage, in:
Eitel/Zeiter, Kaleidoskop des Familien- und Erbrechts, 2014, S. 127 ff., 129 ff.; vgl. aus-
fuhrlich zur Thematik: AMMANN, a.a.O., N 246 ff. m.w.H.; das Bundesgericht geht wohl,
soweit ersichtlich, von Feststellungsbegehren aus: vgl. BGer 5A_216/2020 E. 1.3 m.w.H.).

bb) Geht man von der Annahme aus, es handle sich nicht um eigentliche Feststel-
lungsbegehren und misst diesen Begehren keine eigensténdige Bedeutung zu, wére es

naheliegend, diese Begehren bei Abweisung der Teilungsbegehren aufgrund eines Tei-
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lungshinderungsgrundes (dem Grundsatz nach) ebenfalls (derzeit) abzuweisen (vgl. in
diesem Sinne KGer ZG vom 6. Mai 1981 = GVP 1981/82, S. 81 f. und wohl auch OGer ZH
V0130137 vom 8. November 2013 E. 2.3 ff.; sofern man zumindest die Erledigung dieser
Antrage im Dispositiv fir notwendig erachtet, vgl. BSK ZGB II-MINNIG, Art. 604 N 27). Das
Schicksal der bloss vorfrageweise gestellten Begehren wiirde mithin nicht selbstandig

geprift werden, sondern hatte sich nach demjenigen der Teilungsbegehren zu richten.

Ob diese Ansicht vorzuziehen wére, kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Wie
sich nachfolgend namlich zeigt, fallt eine materielle Beurteilung der klagerischen Begeh-
ren betreffend Feststellung des Nachlassbestandes sowie der Anteile der Parteien daran
derzeit ohnehin — das heisst selbst bei Annahme eines Feststellungsbegehrens (entgegen

der Vorinstanz sowie der Klagerin [vgl. Klage, S. 7 Ziff. I1.5]) — ausser Betracht.

d/aa) Qualifiziert man das klagerische Begehren um Feststellung des Bestandes des
Nachlasses sowie der Anteile daran als eigentliche Feststellungsbegehren (die sich allen-
falls auch als selbsténdige Klagen ohne Teilungsbegehren erheben liessen, vgl. AMMANN,
a.a.0., N 235 f. sowie BSK ZGB II-MINNIG, Art. 604 N 9), so gilt es, in Ubereinstimmung
mit der Vorinstanz, das Feststellungsinteresse zu priifen. Allgemein ist eine Feststel-
lungsklage zuzulassen, wenn der Klager an der sofortigen Feststellung ein erhebliches
schutzwirdiges Interesse hat, welches kein rechtliches zu sein braucht, sondern auch
bloss tatséchlicher Natur sein kann. Diese Voraussetzung ist namentlich gegeben, wenn
die Rechtsbeziehungen der Parteien ungewiss sind und die Ungewissheit durch die rich-
terliche Feststellung behoben werden kann. Dabei geniigt nicht jede Ungewissheit; erfor-
derlich ist, dass ihre Fortdauer dem Klager nicht mehr zugemutet werden darf, weil sie ihn
in seiner Bewegungsfreiheit behindert. Es obliegt dem Klager, sein Feststellungsinteresse
aufzuzeigen (BGE 144 11l 175 E. 5; BGE 141 1l 68 E. 2.3; BGer 4A_322/2021 E. 2.1; BSK
ZPO-WEBER, 3. Aufl., Art. 88 N 9 ff.; SUTTER-SOMM/SEILER, CHK-ZPO, Art. 88 N 5).

bb) Die Vorinstanz meinte, die Ausarbeitung eines Teilungsvorschlags durch den Wil-
lensvollstrecker setze neben der Kenntnis der Erben und deren Erbquote auch die Kennt-
nis tUber die zum Nachlass gehdérenden Vermogenswerte voraus. Die Klarung dieser
Punkte gehore jedoch, so die Vorinstanz, gerade nicht zu den Aufgaben eines Willensvoll-
streckers. Vielmehr seien diese im Fall von Streitigkeiten durch das zustéandige Gericht
klaren zu lassen. Die Klagerin habe ein Interesse an der Fortsetzung bzw. an der Durch-
fihrung der Erbteilung, insofern bestehe ihrerseits ein entsprechendes Feststellungs-

interesse in Bezug auf die Frage, welche Vermdgenswerte bzw. welche Aktiven und Pas-
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siven zum Nachlass gehoren wirden und in die Erbteilung einzubeziehen seien (vi-
Entscheid, S. 26 ff.).

cclaaa) Es mag zutreffen, dass die Klagerin ein Interesse an der Fortsetzung bzw. an
der Durchfuihrung der Erbteilung hat, dass betreffend die konkrete Zusammensetzung des
Nachlasses (noch) eine Ungewissheit besteht und dass die richterliche Klarung dieser
Einzelfrage allenfalls geeignet ware, zur Erzielung einer einvernehmlichen aussergericht-
lichen L6sung beizutragen (vgl. BGE 143 Il 425 E. 4.7; BGer 5D_133/2010 E. 4.1; BSK
ZGB lI-MINNIG, Art. 604 N 9). Insofern kann der Klagerin ein Interesse an der Information,
welche Vermoégenswerte bzw. welche Aktiven und Passiven zum Nachlass gehéren und
in die Erbteilung einzubeziehen sind, nicht von vornherein abgesprochen werden. Allge-
mein kann es sich unter Umstanden aus prozesstkonomischen Griinden gebieten, eine
Klage auf Feststellung der Erbenstellung mit einer Teilungsklage zu hdufen (vgl. Prax-
Komm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 27 sowie Replik, S. 13). Vorliegend bestehen indes-
sen gute Griinde, weshalb der Weg ans Gericht zur Feststellung des Nachlassbestandes

sowie der Anteile daran mangels eines schutzwirdigen Interesses (noch) nicht offensteht.

bbb) Die Erbengemeinschaft ist auf eine Aufldsung durch Teilung der Erbschaft aus-
gerichtet — Ziel der Willensvollstreckung ist die Vorbereitung und der Vollzug der Erbtei-
lung. Die Ausarbeitung und Unterbreitung eines Teilungsvorschlags stellt daher eine we-
sentliche Aufgabe des Willensvollstreckers dar. Im Rahmen der Vorbereitung der Erbtei-
lung bzw. des Teilungsvorschlags hat der Willensvollstrecker ein Inventar, das heisst eine
Vermogensaufstellung, in der die Aktiven und Passiven des Nachlasses Ubersichtlich ge-
gliedert aufgefuhrt und bewertet werden, tiber den gesamten Nachlass aufzunehmen. Der
Nachlass muss vom Willensvollstrecker moglichst vollstandig erfasst und laufend nachge-
fuhrt werden. Hierfir sind die erforderlichen Abklarungen zu tatigen und samtliche Erkun-
digungen einzuholen, die fur die Erstellung des Teilungsvorschlags relevant sein kdnnen
(BK-KUNzLE, 2011, Art. 517, Art. 518 ZGB N 107 ff.; derselbe, CHK-ZGB, Art. 518 N 24,
47 f. sowie in: Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung 2022-2023, successio 2024,

S. 20 ff., 24 m.w.H.; BSK ZGB II-LEU, Art. 518 N 3 ff.; PraxKomm Erbrecht-CHRIST/
EICHNER, 5. Aufl., Art. 518 N 21 ff., 43 ff.).

Die Feststellung des Bestandes des Nachlasses — das heisst die Ermittlung des Teilungs-
substrats — ist somit, entgegen der vorinstanzlichen Auffassung, grundsétzlich die Aufga-
be des Willensvollstreckers (explizit BRUCKNER/WEIBEL/PESENTI, a.a.0., N 216; vgl. auch
BSK ZGB II-LEu, Art. 518 N 5, 16; damit soll nicht gesagt sein, es handle sich um eine

ausschliessliche Zustandigkeit des Willensvollstreckers und eine gerichtliche Klarung die-
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ser Frage sei per se ausgeschlossen). Es gehort zu seinen Aufgaben, den konkreten Be-
stand des Nachlasses (sowie die Erbanteile der feststehenden Erben an diesem) zu er-
mitteln und als Grundlage in dem von ihm auszuarbeitenden Teilungsvorschlag aufzuneh-

men (vgl. PraxKkomm Erbrecht-CHRIST/EICHNER, Art. 518 N 78).

Zur Erfullung seiner Aufgaben stehen dem Willensvollstrecker (von Gesetzes wegen)
weitreichende Kompetenzen zu: Gegenuber den Erben und Dritten hat er ein sich auf den
Nachlass beziehendes umfassendes Informationsrecht. Falls erforderlich kann der Wil-
lensvollstrecker zudem einen Rechnungsruf durchfiihren (BSK ZGB II-LEU, Art. 518

N 14 ff.; KUNzLE, CHK-ZGB, Art. 518 N 47 f.; PraxKomm Erbrecht-CHRIST/EICHNER,

Art. 518 N 21 ff.). Der Willensvollstrecker ist zur Erstellung des Teilungsvorschlags folglich
nicht auf die gerichtliche Feststellung des Nachlassbestandes angewiesen, setzt diese

also nicht voraus.

Weiter obliegt dem Willensvollstrecker die Aufgabe, zwischen den Erben zu vermitteln
und auf den Abschluss einer Teilungsvereinbarung hinzuwirken. Der Willensvollstrecker
ist mithin gesetzlich verpflichtet, die Koordinationsaufgabe zu tibernehmen, welche die
Erben in ihren Teilungsverhandlungen ansonsten — ohne die Ernennung eines Willensvoll-
streckers — selbst zu bewéltigen hatten (BK-KUNzLE, Art. 517, Art. 518 ZGB N 302; BSK
ZGB lI-LEu, Art. 518 N 53). Mit der Ernennung eines Willensvollstreckers wird den Erben
demnach zusatzliche Hilfestellung gewéhrt, die eine einvernehmliche Einigung erleichtern

soll.

ccc)  Fest steht vorliegend das Folgende: Der Erblasser hat in seinem Testament sei-
nen Bruder, K., als Willensvollstrecker ernannt, welcher das Mandat angenommen, den
Parteien indes noch keinen Teilungsvorschlag unterbreitet hat (vgl. vi-Entscheid, S. 24 f,;
bekl.act. 23). Da Unklarheit in Bezug auf die Erbenstellung der Klagerin bestand, ordnete
das Amtsnotariat L. eine Erbschaftsverwaltung geméass Art. 554 Abs. 1 Ziff. 3 ZGB an und
Ubergab diese spater an den Willensvollstrecker, welcher diese Aufgabe nach wie vor
wahrnimmt (kl&g.act. 8 und 27, S. 13; bekl.act. 23). Unangefochten geblieben und man-
gels anderweitiger Hinweise anzunehmen ist, dass trotz der verwandtschaftlichen Nahe
des Willensvollstreckers zu den Beklagten nicht von einer Voreingenommenheit bzw. Par-
teilichkeit ausgegangen werden kann und sich der Willensvollstrecker um eine Lésung
bemdiht zeigt respektive gewillt ist, seine Aufgabe als Willensvollstrecker zu erfillen (vi-
Entscheid, S. 26 f.; vgl. etwa klag.act. 22). Beim ernannten Willensvollstrecker handelt es
sich zwar nicht um einen Juristen, es bestehen indes keine Anhaltspunkte dahingehend,

es mangle ihm an der notwendigen Kompetenz zur Erfillung seines Mandates. So setzte
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denn auch die Ubergabe der Erbschaftsverwaltung an den Willensvollstrecker voraus,
dass die zusténdige Behorde diesen als fachlich kompetent, vertrauenswuirdig und unab-
hangig befand, dass mithin in dieser Hinsicht die Eignung gepruft und bejaht wurde (vgl.
bekl.act. 23 sowie BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, 7. Aufl., Art. 554 N 21 f.; PraxKomm Erb-
recht-EMMEL/AMMANN, 5. Aufl., Art. 554 N 10 ff.). Die vom Willensvollstrecker erstellten
Berichte Uber die Erbschaftsverwaltung (vgl. klag.act. 14, 30, 31) wurden seitens der Par-
teien nicht beanstandet. Die Klagerin stltzte sich vielmehr auf diese und flihrte vor der
Vorinstanz aus, sie, die Klagerin, habe die Entwicklung des Nachlassbestandes anhand
dieser Erbschaftsverwalterberichte nachvollzogen und grundsatzlich fir in Ordnung be-
funden (vgl. Klage, S. 12; Replik, S. 15). Weiter reichte die Klagerin vor der Vorinstanz
zwar einen, ihrer Ansicht nach vom Willensvollstrecker vorgelegten, Vergleichsvorschlag
ein (Replik, S. 12; klag.act. 29). Dass die Parteien aber bereits vor der Klageerhebung
bzw. wahrend des héngigen Verfahrens ohne und/oder mit Zuhilfenahme des Willensvoll-
streckers ernsthafte, jedoch aussichtslose Verhandlungen gefiihrt hatten, wurde nicht vor-
gebracht und ist auch nicht ersichtlich. So betonte die Klagerin im vorinstanzlichen Ver-
fahren selbst nach Abschluss des doppelten Schriftenwechsels noch, sie sei vergleichs-
bereit (vi-act. 43, S. 6 f. bzw. Pladoyer Klagerin, S. 18).

ddd) Da die Erbenstellung der Klagerin umstritten und Gegenstand gerichtlicher Verfah-
ren war bzw. ist und angesichts der Anordnung der Erbschaftsverwaltung, kann dem Wil-
lensvollstrecker nicht vorgehalten werden, dass er den Parteien auch Jahre nach dem Ab-
leben des Erblassers noch keinen Teilungsvorschlag vorgelegt hat. So sollte vor der Aus-
arbeitung eines Teilungsvorschlags Klarheit tiber die Erbenstellung der Parteien beste-
hen; ferner werden die Befugnisse des Willensvollstreckers durch die Anordnung einer
Erbschaftsverwaltung eingeschrankt (vgl. BSK ZGB II-LEu, Art. 518 N 21, 85; PraxKomm
Erbrecht-EMMEL/AMMANN, Art. 554 N 13). Insofern die Erbenstellung der Klagerin mit dem
vorliegenden Verfahren geklart werden kann und angesichts der Tatsache, dass der Wil-
lensvollstrecker seine ihm obliegenden Aufgaben, nach Vornahme der erwartungsgemas-
sen Handlungen durch das Amtsnotariat L. betreffend Erbschaftsverwaltung (vgl.

klag.act. 27, S. 14; allgemein BSK ZGB II-LEU/GABRIELI, Art. 554 N 29 ff.), im Rahmen
seiner weitgehenden Befugnisse wahrzunehmen gedenkt, darf angenommen werden,
dass der Willensvollstrecker den Parteien in absehbarer Zeit einen sachdienlichen Tei-
lungsvorschlag unterbreiten wird, dem auch die Zusammensetzung des Nachlasses sowie
die Anteile der Parteien daran entnommen werden kdnnen, und die Parteien basierend
auf dieser Grundlage sowie unter Einbezug der Hilfe des Willensvollstreckers Verhand-
lungen fihren kénnen. Es ist mithin davon auszugehen, dass der Willensvollstrecker die

Erbteilung voranbringen wird. Nicht ersichtlich und von der Kl&agerin auch nicht dargetan
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ist, weshalb ein Zuwarten bis zum Vorliegen des Teilungsvorschlags fur die Klagerin un-
zumutbar ware und sie in ihrer Bewegungsfreiheit behindern wiirde, zumal im jetzigen
Zeitpunkt ohnehin nur Gber den Bestand des Nachlasses sowie die Anteile daran befun-
den werden kdnnte. Eine vorgangige gerichtliche Klarung von Einzelfragen verméchte
eine vertragliche Einigung zwar allenfalls zu erleichtern, dass aber das Gericht diese Hil-
festellung zu leisten hatte, noch bevor der Willensvollstrecker Gelegenheit hatte, seine
Aufgaben umfassend wahrzunehmen, Uiberzeugt nicht, zumal im vorliegenden Fall auch
nicht gesagt werden kann, es seien bereits (mit und/oder ohne Willensvollstrecker) erfolg-
lose Verhandlungen gefihrt worden und es misse mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, eine Einigung werde nicht zustande kommen; so betonte die Kla-
gerin ihr Vergleichsinteresse auch noch im vorinstanzlichen Verfahren. Die Situation er-
scheint damit jedenfalls nicht so festgefahren, dass ein schutzwirdiges Interesse an einer
gerichtlichen Klarung im aktuellen Zeitpunkt bejaht werden misste. Dass die Parteien die
Hilfestellung des Willensvollstreckers in Anspruch nehmen, jedenfalls aber auch hinsicht-
lich des Nachlassbestandes und der Anteile daran — gleich wie betreffend den Wert des
Nachlasses — den Teilungsvorschlag abzuwarten haben, erscheint auch deshalb richtig,
weil damit nicht nur der Konzeption des Willensvollstreckers sowie dem Primat der ver-
traglichen Erbteilung (welche auch die Einigung Uber die Zusammensetzung des Nach-
lasses sowie die Anteile daran betrifft) Rechnung getragen wird, sondern (vorliegend)
auch dem Willensprinzip. So flihrte der Erblasser den Willensvollstrecker im Testament
als Berater auf und verwies auf seine Hilfestellung bei der Teilung (vgl. E. 111.2.e/dd hier-
vor). Dies darf als Ausdruck seines Willens verstanden werden, die Erben sollten die Tei-
lung gutlich herbeifiihren (vgl. Beklagte S. 10 Ziff. 111.2.8; vi-Entscheid, S. 21 Ziff. VI1.5a).
Zudem musste gegebenenfalls, sollten sich die Erben tber den (vorliegend nicht zu beur-
teilenden) Wert des Nachlasses sowie die Teilung desselben nach dem Vorliegen des
Teilungsvorschlags nicht einigen kénnen, ein Gericht in einem Prozess dartiber befinden.
Dass sich das Gericht nun in einem vorangehenden Prozess bereits mit Einzelfragen be-
fassen sollte, drangt sich auch aus prozesstkonomischer Sicht nicht auf. Sinnvoller er-
scheint, die noch offenen Streitfragen der Erbteilung in einem einzigen Prozess zu kon-
zentrieren, sollte der unterbreitete Teilungsvorschlag (ganz oder teilweise) scheitern (vgl.
BGE 123 1ll 49 E. 1b; PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 28, vgl. indes N 58).

eee) Vor diesem Hintergrund ist ein schutzwirdiges Interesse der Klagerin an der Fest-
stellung des Bestandes des Nachlasses sowie der Anteile der Parteien daran zu vernei-
nen. Es eribrigt sich daher, darauf einzugehen, wie es sich mit dem testamentarisch vor-

gesehenen Teilungsaufschub verhalt (vgl. vi-Entscheid, S. 28).
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Dem anzufligen bleibt folgendes: Die Aussage, wonach der Nachlassbestand "zwingend"
durch das Gericht zu beurteilen sei (vgl. die Klagerin in B/18, S. 3 Ziff. 2 mit Verweis auf
die Literatur), vermag am hiervor Dargelegten nichts zu andern. Diese Aussage ist ndm-
lich nicht dahingehend zu verstehen, das Gericht sei fur die Feststellung des Nachlassbe-
standes ausschliesslich zustandig, sondern in dem Sinne, dass im Zusammenhang mit
einem zulassigerweise erhobenen Teilungsbegehren das Gericht notwendigerweise
("zwingend") Uber den Nachlass — das Teilungssubstrat — zu befinden hat, damit Uber-
haupt eine gerichtliche (rechtsgestaltende) Teilung erfolgen kann (vgl. E. 1ll.4.c/aa hiervor
sowie AMMAN, a.a.0, N 204 ff. m.w.H.; BRUCKNER/WEIBEL/PESENTI, a.a.0., N 216 ff.; Prax-
Komm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 34 ff.). Im vorliegenden Fall sind die eigentlichen kl&-
gerischen Teilungsbegehren indessen gerade (noch) nicht zuldssig. Auch mag zutreffen,
dass Feststellungsbegehren "im Kontext von Erbteilungsklagen” gemass Lehre und Praxis
durchaus zugelassen werden (vgl. etwa die Klagerin in B/18, S. 3 Ziff. Ill.2 sowie Prax-
Komm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 34 ff. m.w.H. und WOLF/BRAZEROL, a.a.0., S. 1435 f.).
Dies betrifft jedoch wiederum (soweit ersichtlich) einzig Félle, in denen das eigentliche
Teilungsbegehren zulassig war; mithin anders als im vorliegenden Fall kein Teilungshin-
derungsgrund vorlag (vgl. etwa BGE 101 11 41; BGer 5A_844/2021; BGer 5A_216/2020;
BGer 5A 512/2019; BGer 5A_572/2010). Angemerkt sei schliesslich, dass sich die kla-
gerische Erbquote aus den Erwagungen betreffend Erbenstellung ergibt (vgl. E. 11.2.h

hiervor).

e) Als Gesamtfazit ergibt sich somit Folgendes: Wollte man den klagerischen Begeh-
ren um Feststellung des Bestandes des Nachlasses sowie der Erbanteile daran keine
eigenstandige Bedeutung beimessen, wéren sie, dem Schicksal der Teilungsbegehren
folgend, derzeit abzuweisen. Geht man indessen von der Annahme aus, es handle sich
um Feststellungsbegehren, so ist das klagerische Feststellungsinteresse an der Beurtei-
lung dieser Begehren zu verneinen. Folglich steht — unabhangig von deren Qualifikation —
im jetzigen Zeitpunkt die Méglichkeit einer materiellen Beurteilung des Nachlassbestan-
des sowie der Anteile daran durch das Gericht nicht offen. Dispositiv-Ziffer 2 des ange-
fochtenen Entscheids ist demnach, in teilweiser Gutheissung der Berufung, aufzuheben.
Stattdessen sind das Klagebegehren Ziffer 4, soweit es die Feststellung der Zusammen-
setzung des Nettonachlasses per xx.yy.2019 betrifft, sowie das Klagebegehren Ziffer 5
betreffend die Anteile der Parteien am Nettonachlass derzeit abzuweisen, soweit darauf

einzutreten ist.
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Ergdnzung des Nachlassbestandes nach Auskunftserteilung

5.a)  Mit der Anschlussberufung bringt die Klagerin vor, sie habe den von der Vorin-
stanz gutgeheissenen Auskunftsanspruch als Stufenklage erhoben. Sollten sich aus den
von den Beklagten erteilten Auskinften zuséatzliche Nachlassaktiven ergeben, werde sie,
die Klagerin, ihre Behauptungen und Beweise zum Nachlassbestand erganzen. Da es in
Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids an einem diesbezlglichen Vorbehalt fir
die Erganzungen des Nachlassbestandes fehle, sei dieser Vorbehalt durch die Berufungs-
instanz zu erganzen, was sie, die Klagerin, mit der Anschlussberufung beantrage (Beru-
fungsantwort/Anschlussberufung, S. 17). Die Beklagten meinen diebeziiglich, mit der An-
schlussberufung kénne der Streitgegenstand nicht mehr erweitert werden. Der reklamierte
Vorbehalt fehle nicht nur im angefochtenen Entscheid, sondern bereits im erstinstanzli-
chen Rechtsbegehren der Klagerin; der Anschlussberufungsantrag sei abzuweisen (An-

schlussberufungsantwort, S. 2 f.).

b) Dispositiv-Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids, mit welcher die Vorinstanz den
Bestand des Nachlasses feststellte, ist aus den hiervor dargelegten Griinden aufzuheben
(val. E. lll.4). Damit fehlt es an einer gerichtlichen Feststellung des Nachlassbestandes,
auf welche sich der klagerische Anschlussberufungsantrag Ziffer 3 beziehen konnte. Letz-
terer erweist sich demnach als gegenstandslos und ist abzuschreiben (vgl. Art. 242 ZPO;
BGer 4A_190/2014 E. 5.2; BGer 4A_359/2013 E. 4.2; HURNI, a.a.0., N 693).

Teilweise Aufhebung der derzeitigen Klageabweisung

6.a) Mit der Anschlussberufung stellt die Klagerin weiter den Antrag, Dispositiv-Ziffer 5
des angefochtenen Entscheids sei insoweit aufzuheben, als damit die Herabsetzungskla-

ge derzeit abgewiesen werde (Berufungsantwort/Anschlussberufung, S. 2 Ziff. 1.4).

b) Mit einem Eventualbegehren stellt die klagende Partei ein Begehren nur fir den
Fall, dass sie mit ihrem Hauptbegehren nicht durchdringen sollte. Damit gibt die klagende
Partei dem Gericht die Reihenfolge der Beurteilung vor (BGE 142 111 683 E. 5.3.2;

BGer 5A_561/2019 E. 2.4.1; HUBER-LEHMANN, Tlcken der eventuellen Klagenhaufung,
AJP 2019 S. 900 ff., 901 ff. m.w.H.). Das Dispositiv soll sodann die Antwort auf alle in der
Klage zur Beurteilung gestellten Antrage enthalten; nur dieses nimmt an der Rechtskraft
eines Entscheids teil. Die Tragweite des Dispositivs ist anhand der Erwagungen zu Kklaren.
Wurde ein Antrag nicht beurteilt, liegt in dieser Hinsicht keine rechtskraftfahige Entschei-

dung vor. Wurde der Antrag zwar ausweislich in der Begriindung beurteilt, jedoch nicht in
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das Dispositiv aufgenommen, kann dieses berichtigt werden (BGE 148 Il 371 E. 5.3.2;
BGE 136 Il 345 E. 2.1; BGer 5D_133/2010 E. 4.2; BK-ZINGG, Art. 59 ZPO N 122 ff.; vgl.
BGE 143 11l 420 E. 2).

c) Die Klagerin machte vor der Vorinstanz geltend, ihr komme die gesetzliche Erben-
stellung zu und beantragte im Sinne von Hauptbegehren (unter anderem) die Feststel-
lung, dass sie, die Klagerin, im Nachlass des Erblassers Erbenstellung habe (Klage, S. 2
Ziff. 1.1) und sie zu einem Zweitel und die Beklagten je zu einem Achtel am Nettonachlass
berechtigt seien (Klage, S. 2 Ziff. 1.5). Als Eventualbegehren stellte sie die Antrage, es sei
festzustellen, dass ihr Pflichtteil im Nachlass des Erblassers einen Viertel betrage, sie
einen Anspruch auf einen Viertel am Nachlass per Todestag habe und dass die Erbquo-
ten der Beklagten von je einem Viertel um je einen Sechzehntel herabzusetzen seien
(Klage, S. 2 ziff. 1.6, vgl. auch Klage, S. 7, 21 ff.; Replik, S. 11). Die Vorinstanz kam rich-
tigerweise zum Schluss, der Klagerin komme die gesetzliche Erbenstellung zu (vgl. E. 111.2
hiervor) und fuhrte aus, komme die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung, liege keine
Pflichtteilsverletzung zu Lasten der Klagerin vor, weshalb zur Geltendmachung ihrer An-
spruche auch keine Herabsetzungsklage zu erheben gewesen sei. Damit wiirden sich, so
die Vorinstanz, sowohl die Abnahme weiterer Beweise als auch weitere Ausfihrungen zur
eventualiter geltend gemachten Herabsetzung, insbesondere zur Frage, ob diese innert
der einjahrigen Verwirkungsfrist gemass Art. 533 Abs. 1 ZGB erhoben worden sei, eriib-
rigen (vi-Entscheid, S. 22). Sodann beurteilte die Vorinstanz die Begehren betreffend die
Feststellung des Wertes des Nachlasses sowie die Teilung desselben und hielt in den
Erwagungen fest, die Klage sei derzeit abzuweisen, "soweit die Klagerin die Durchfiihrung
der Erbteilung” beantrage (vi-Entscheid, S. 28 f.) respektive "sofern die Klagerin die Fest-

stellung des Wertes des Nachlasses" begehre (vi-Entscheid, S. 29).

d) Aus den vorinstanzlichen Erwagungen ergibt sich damit, dass sich Dispositiv-Zif-
fer 5 des angefochtenen Entscheids, mit welcher die Vorinstanz die Klage "im Ubrigen"
derzeit abwies, nicht auf den Eventualantrag der Klagerin betreffend Herabsetzung be-
zieht. Die Herabsetzungsklage als solche wurde im angefochtenen Entscheid nicht beur-
teilt und fand entsprechend auch keinen Eingang in das Dispositiv. Damit fehlt es fir die
Beurteilung des eingangs wiedergegebenen klagerischen Anschlussberufungsantrags
bereits an einem Anfechtungsobjekt. Ob Uber das Eventualbegehren ein férmlicher Pro-
zessentscheid zu erlassen gewesen ware, kann dahingestellt bleiben, wiirde dieser ange-
sichts des gutgeheissenen Hauptbegehrens betreffend gesetzliche Erbenstellung ohnehin
keine Beschwer der Klagerin bedeuten (vgl. BGer 5A_561/2019 E. 2.5; HUBER-LEHMANN,
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a.a.0., S. 910; ZURCHER, ZPO Komm., Art. 59 N 14). Auf den Anschlussberufungsantrag

der Klagerin ist folglich nicht einzutreten.

Angemerkt sei, dass die Klagerin den Eventualantrag betreffend die Beurteilung der Her-
absetzungsklage bei Verneinung einer gesetzlichen Erbenstellung durch das Gericht (vgl.
Berufungsantwort/Anschlussberufung, S. 17 f. Ziff. 1V.2) in der Berufungsantwort als An-
trag "zur Berufung" hatte stellen kénnen, das heisst, in der Berufungsantwort/Anschluss-
berufung, S. 2 unter Ziff. I.A. und nicht unter Ziff. I.B (vgl. dazu: HUBER-LEHMANN, a.a.O.,
S. 910; REETZ/THEILER, ZPO Komm., Art. 312 N 12). Hatte das Gericht im vorliegenden
Rechtsmittelverfahren die gesetzliche Erbenstellung der Klagerin verneint, hatte es indes
mit Blick auf Art. 57 ZPO eine entsprechende Beurteilung ohnehin vorgenommen. Die sei-
tens der Beklagten nicht (explizit) beantragte Aufhebung der Dispositiv-Ziffer 5 des ange-
fochtenen Entscheids hatte dem auch nicht, wie die Klagerin meint (vgl. Berufungsant-
wort/Anschlussberufung, S. 18), im Wege gestanden (vgl. HUNGERBUHLER/BUCHER, Dike-
Komm.-ZPO, Art. 311 N 26; HUBER-LEHMANN, a.a.0., S. 910).

1. Nachdem die Beklagten mit ihrer Berufung teileweise durchdringen, ist tber die
Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens zu befinden (Art. 318 Abs. 3 ZPO), womit
sich auch der klagerische Anschlussberufungsantrag Ziffer 5 (Berufungsantwort/An-
schlussberufung, S. 2 Ziff. 1.B.5, 18 ff.) als gegenstandslos erweist (zumal einzig das Ver-
haltnis der Kostentragung beanstandet wurde) und abzuschreiben ist. Im Weiteren sind

die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zu verlegen.

2. Die Prozesskosten, bestehend aus den Gerichtskosten und der Parteientschadi-
gung (vgl. Art. 95 ZPO), werden der unterliegenden Partei auferlegt; hat keine Partei voll-
sténdig obsiegt, werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt
(Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO). Als eigentlicher Verlierer im Erbteilungsprozess gilt, wer sich
der Erbteilung grundsétzlich und zu Unrecht widersetzt. Aufgrund der Besonderheiten des
Erbteilungsprozesses ist indes in der Regel eine Verteilung nach Ermessen gemass

Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO angezeigt (BGer 5A 5/2019 E. 3.3 f.; AMMANN, a.a.O., N 569 ff.;
ANTOGNINI, a.a.0., N 997 ff.; PraxKomm Erbrecht-WEIBEL, Art. 604 N 36; WOLF/BRAZEROL,
a.a.0., S. 1442 je m.w.H.). Im Rechtsmittelverfahren ist insbesondere zu bertcksichtigen,

in welchem Mass die Parteien im Ergebnis mit ihren Berufungs- bzw. Anschlussberu-
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fungsantragen durchgedrungen sind (BGer 4A_442/2021 E. 3.2; BGer 4A _297/2012
E. 3.2).

3.a) Im erstinstanzlichen Verfahren (OV.2020.8-11) dringt die Klagerin mit ihren Tei-
lungs- sowie den Begehren betreffend Feststellung des Bestandes und Wertes des Nach-
lasses sowie der Anteile daran nicht durch. Insofern haben sich die Beklagten der Erbtei-
lung berechtigterweise widersetzt und kann die Klagerin in diesen Punkten in gewisser
Hinsicht als unterliegend erachtet werden. Allerdings ist die Frage, ob der Klagerin Uber-
haupt Erbenstellung zukommt, mithin am Nachlass partizipiert — was die Beklagten ver-
neinten, folglich sich auch die Frage der Teilungsklage eribrigt héatte —, in der vorliegen-
den Streitigkeit als die gewichtigste Frage zu erachten. So hat die Antwort auf diese Frage
massgebenden Einfluss auf den weiteren Verlauf der noch vorzunehmenden Teilung so-
wie darauf, was die einzelnen Erben wertmassig letztlich zugeteilt erhalten werden. Nach-
dem die gesetzliche Erbenstellung der Klagerin, entgegen der Ansicht der Beklagten, be-
jaht worden ist, sind letztere in diesem Punkt als unterliegend zu sehen. Vor diesem Hin-
tergrund scheint es angezeigt, die Kosten des erstinstanzlichen Hauptverfahrens im Ver-
haltnis von 65% zulasten der Beklagten und zu 35% zulasten der Klagerin zu verteilen.
Insofern erweist sich auch die klagerische Beanstandung einer halftigen Kostenauf-
erlegung zwar nicht hinsichtlich des vorgebrachten Verhaltnisses von 1/9 (Berufungsant-
wort/Anschlussberufung, S. 2 Ziff. 1.B.5, 18 ff.), indes als im Grundsatz zutreffend (dies
selbst dann, wenn es bei der Feststellung des Bestandes des Nachlasses sowie der An-

teile daran geblieben ware).

b) Die Gerichtskosten des erstinstanzlichens Verfahren von insgesamt Fr. 18700.00
(Entscheidgebuihr im Hauptverfahren von Fr. 18'000.00 + Kosten des Schlichtungsverfah-
rens von Fr. 700.00) werden den Beklagten unter solidarischer Haftung folglich zu

Fr. 12'155.00 (65%) und der Klagerin zu Fr. 6'545.00 (35%) auferlegt.

c) Sodann haben die Beklagten der Klagerin unter solidarischer Haftung 30% (65%-
35%) der tarifgeméassen Entschadigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO; GVP 1986

Nr. 56), was einem Betrag von Fr. 17'500.00 entspricht (30% von Fr. 58'345.65; Streitwert
Fr. 1'756'590.74 [vgl. vi-Entscheid, S. 14], mittleres Honorar Fr. 56'101.60 [Art. 14 lit.
HonO)], zzgl. 4% fur Barauslagen [Art. 28 HonO]; mangels Antrag ohne Mehrwertsteuer
[Art. 29 HonO]; gerundet).

d) Was die Verlegung der Kosten fiir das Verfahren betreffend Sicherheitsleistung
(LZ.2021.4-7) anbelangt, sei auf die vorinstanzlichen Ausfihrungen (vi-Entscheid, S. 37)
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verwiesen. Demnach haben die Beklagten unter solidarischer Haftung die Entscheidge-
bihr von Fr. 500.00 zu bezahlen. Weiter haben die Beklagten die Klagerin unter solidari-

scher Haftung fur ihre Parteikosten mit Fr. 2'527.45 zu entschadigen.

e) Die Entscheidgebiihr des Hauptverfahrens von Fr. 18'000.00 sowie diejenige fir
das Verfahren betreffend Sicherheitsleistung von Fr. 500.00 werden unter Verrechnung
mit dem von der Klagerin geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 54'000.00 erhoben (vgl. vi-
act. 4 ff.). Die Beklagten haben der Klagerin Fr. 12'655.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1
und 2 ZPO). Die Gerichtskasse der Vorinstanz wird angewiesen, der Klagerin den Rest-

betrag von Fr. 35'500.00 zurlickzuerstatten.

4.a) Im Rechtsmittelverfahren dringen die Beklagten mit ihrem als Hauptantrag gestell-
ten Berufungsbegehren betreffend vollumfangliche Klageabweisung mangels Erbenstel-
lung der Klagerin nicht durch. Zu ihren Gunsten berticksichtigt werden kann, dass die
Klage zumindest betreffend die Feststellung des Bestandes des Nachlasses sowie der
Anteile daran derzeit abgewiesen wird, sofern darauf einzutreten ist. Insgesamt scheint
dieser Punkt indes, mit Blick auf die beantragte Verneinung der klagerischen Erbenstel-
lung, von eher untergeordneter Bedeutung (vgl. E. 1V.3.a hiervor). Gleiches gilt betreffend
den folglich als gegenstandslos abzuschreibenden klagerischen Anschlussberufungsan-
trag um Erganzung des Nachlassbestandes, den klagerischen Eventualantrag um Beur-
teilung der Herabsetzungsklage, auf den nicht einzutreten ist, sowie die als gegenstands-
los abzuschreibende Beanstandung der vorinstanzlichen Kostenverlegung. Vor diesem
Hintergrund scheint es insgesamt angemessen, die Kosten des Rechtsmittelverfahrens

den Beklagten unter solidarischer Haftung zu 80% und der Kléagerin zu 20% aufzuerlegen.

b) Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens sind auf Fr. 25'000.00 festzusetzen
(Art. 10 ziff. 221 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 GKV). Diese haben die Beklagten unter solidari-
scher Haftung im Umfang von Fr. 20'000.00 (80%) und die Klagerin im Umfang von

Fr. 5'000.00 (20%) zu tragen. Die Gerichtskosten werden unter Verrechnung mit dem von
den Beklagten geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Hohe erhoben (vgl. B/6 f.). Die
Klagerin hat den Beklagten Fr. 5'000.00 zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO).

c) Zudem haben die Beklagten der Klagerin unter solidarischer Haftung fur deren Par-
teikosten im Berufungsverfahren 60% (80%-20%) der tarifgemassen Entschadigungs-
summe zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO; GVP 1986 Nr. 56); demnach Fr. 14'000.00
(60% von Fr. 23'338.30; Streitwert Fr. 1'756'590.74 [strittig ist die Erbenstellung am ge-
samten behaupteten Nachlass], mittleres Honorar Fr. 56'101.60 [Art. 14 lit. f HonO], davon
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40% = Fr. 22'440.65 [Art. 26 Abs. 1 lit. a HonO], zzgl. 4% fur Barauslagen [Art. 28" Ho-

nOJ; mangels Antrag ohne Mehrwertsteuer [Art. 29 HonO]; gerundet).
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Entscheid

1. In teilweiser Gutheissung der Berufung werden Dispositiv-Ziffern 2, 6 und 7 des Ent-
scheids des Kreisgerichts H., 3. Abteilung, vom 30. Marz 2023, aufgehoben und Dis-
positiv-Ziffer 2 wird folgendermassen neu gefasst:

Das Klagebegehren Ziffer 4 wird, soweit die Feststellung des Bestandes des Netto-
nachlasses des am xx.yy.2014 verstorbenen Erblassers per xx.yy.2019 beantragt
wurde, derzeit abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

Das Klagebegehren Ziffer 5, es sei festzustellen, dass die Klagerin zu einem Zweitel
und die Beklagten je zu einem Achtel am Nettonachlass berechtigt seien, wird abge-
wiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2. Im Ubrigen wird die Berufung abgewiesen.

3. Die Anschlussberufung wird infolge Gegenstandslosigkeit abgeschrieben, soweit auf
sie eingetreten wird.

4. Von den erstinstanzlichen Gerichtskosten (OV.2020.8-11) von insgesamt
Fr. 18'700.00 (Entscheidgebihr Hauptverfahren Fr. 18'000.00 + Kosten Schlichtungs-
verfahren Fr. 700.00) haben B., C., D. sowie E. unter solidarischer Haftung
Fr. 12'155.00 (65%) und A. Fr. 6'545.00 (35%) zu bezahlen.

Die Entscheidgebiihr fur das Verfahren betreffend Sicherheitsleistung (LZ.2021.4-7)
von Fr. 500.00 haben B., C., D. sowie E. unter solidarischer Haftung zu bezahlen.

Die Entscheidgebiihren fur das Hauptverfahren (Fr. 18'000.00) sowie das Verfahren
betreffend Sicherheitsleistung (Fr. 500.00) von insgesamt Fr. 18'500.00 werden mit
dem von A. geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 54'000.00 verrechnet. Im Mehrbetrag
von Fr. 35'500.00 wird der Kostenvorschuss A. zurlickerstattet. A. wird im Umfang von
Fr. 12'655.00 das Riuckgriffsrecht auf B., C., D. sowie E. eingeraumt.

5. Die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens von Fr. 25'000.00 haben B., C., D. sowie
E. im Umfang von Fr. 20'000.00 (80%) und A. im Restbetrag von Fr. 5'000.00 (20%)
zu bezahlen. Sie werden mit dem Kostenvorschuss von B., C., D. sowie E. von
Fr. 25'000.00 verrechnet. B., C., D. sowie E. wird im Umfang von Fr. 5'000.00 das
Ruckgriffsrecht auf A. eingerdumt.
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6. B., C., D. sowie E. haben A. unter solidarischer Haftung fur deren Parteikosten in den
Verfahren vor beiden Instanzen und dem Verfahren betreffend Sicherheitsleistung mit
insgesamt Fr. 34'027.45 (Fr. 17'500.00 + Fr. 2'527.45 + Fr. 14'000.00) zu entschadi-

gen.

B0.2023.26-29-K1 44/44



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Kantonsgericht, 09.08.2024
	Erbrecht. Zulässigkeit der vorfrageweisen Prüfung der Eheungültigkeit in einer erbrechtlichen Streitigkeit (Art. 105 ZGB; E. III.1, i.c. offengelassen). Auslegung eines Testaments nach dem Willensprinzip; Erbeinsetzung der eigenen Nachkommen (Art. 483 Abs. 1 ZGB; E. III.2, i.c. verneint). Begehren betreffend Feststellung des Nachlassbestandes und Zuteilung des Nachlasses/Erbteilung bei Einsetzung eines Willensvollstreckers vor Vorliegen eines Teilungsplans (Art. 517 f., Art. 604 ZGB; E. III.5). (Kantonsgericht, I. Zivilkammer, 9. August 2024, BO.2023.26-29-K1).



		2026-04-17T06:38:07+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



